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Zusammenfassung 

Im Bauverfahren einer Freiflächen-Photovoltaikanlage ist zu prüfen, ob eine Blendwirkung auf den 

Straßenverkehr oder die Nachbarschaft besteht. 

Es wird zu lange andauernden Blendungen eines Nachbarn und zu Streublendungen in Richtung des 

Straßenverkehrs kommen, weshalb ein Sichtschutz als blendreduzierende Maßnahme empfohlen wird. 

Durch eine Verdrehung der Anlage sind erhebliche Blendungen der Nachbarschaft vermeidbar. 

Durch einen Sichtschutz im Osten sind gefährliche Blendwirkungen auf den Straßenverkehr auszuschließen. 
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1.0 24.5.2021 ursprüngliche Fassung 

1.1 25.5.2021 Blendreduzierung Verdrehung 

   

   
 

Haftungsausschluss 
Die Simulationsmodelle werden mit aller notwendigen Sorgfalt erstellt. Auf Grund unvermeidbarer 
Abweichungen zwischen Simulationsmodell und tatsächlicher Situierung der reflektierenden Oberflächen 
kann es aber insbesondere bei der Bestimmung der Zeitpunkte von Blendungen, aber auch bei der 
Bestimmung von Blenddauern und Winkeln der Lichtstrahlen zu geringen, messbaren Abweichungen 
kommen. 
 
Copyright 
Dieses Gutachten ist das geistige Eigentum der Zehndorfer Engineering GmbH. Seine Verwendung ist nur dem 
Auftraggeber und den von diesem Beauftragten für die Zwecke gemäß Kapitel 1 gestattet. Es bezieht sich auf 
einen konkreten Standort und eine ganz bestimmte Anlage. Jede andere Verwendung wird untersagt. 
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1 Situationsbeschreibung 

1.1 Problembeschreibung 

Menschen, die Fahrzeuge lenken, sind auf gute Sicht angewiesen. Blendung kann das „Fahren auf Sicht“ und 

das Erkennen von Signalen behindern, wodurch es zu Verkehrsbehinderungen und Unfällen kommen kann. 

Blendung aus ungewohnten Richtungen können Menschen bei Arbeiten behindern, sowie den Erholungswert 

im Freien, auf Balkonen oder sogar in den Wohnräumlichkeiten derart verringern, dass von Unzumutbarkeit 

gesprochen werden kann. Speziell dort, wo der Sichtbezug zu einem bestimmten Objekt wesentlich für die 

Ausführung der Tätigkeiten ist, können Blendungen Störungen darstellen, die Fehleinschätzungen 

herbeiführen. 

Ziel dieses Gutachtens ist die Prüfung, ob der Straßenverkehr oder die Nachbarschaft von den Reflexionen 

der PV-Module geblendet werden könnten. 

1.2 Ortsbezeichnung und Lage der PV-Anlage 

Die geplante Freiflächen-Photovoltaik-Anlage befindet sich in der Gemeinde 84137 Vilsbiburg, Landkreis 

Landshut (Gemarkung Seyboldsdorf, GPS-Koordinaten 48°29'1"N, 12°19'48"O) nördlich der 

Verbindungsstraße zwischen Seyboldsdorf und Diemannskirchen. 

Abbildung 1 Situation 
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Abbildung 2 Ausrichtung der Anlage 

 

Die PV-Anlage wurde für die Berechnung als ein Viereck modelliert. 

Abbildung 3 Ausrichtung der PV-Module (nicht maßstabsgetreu) 

 

Abbildung 2 und Abbildung 3 zeigen die Ausrichtung des PV-Feldes im Raum1. Die Module sind in Richtung -

Süden mit 20° geneigt aufgeständert. Sie sind auf sechsreihigen Modultischen, querkant, mit der Oberkante 

 

1 Der Seitenwinkel (Azimut) wird dabei mit Süd = 0, Ost negativ und West positiv angegeben. Der Höhenwinkel 

(Elevation) wird als Differenz der Reflexionsebene und der Horizontalen angegeben. 
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bei ca. 3,1 m angeordnet. Für die Streuung an den PV-Modulen wurde ein üblicher Streuwinkel von +/- 4° 

angenommen. 

Für Abweichungen des Geländes bzw. der Aufständerung von den angegebenen Winkeln wurde zusätzlich 

ein Unsicherheitswinkel von +/- 2° angenommen (welcher die Blenddauer der Streuungen rechnerisch 

verlängert). 

Die tatsächliche Neigung der PV-Module resultiert aus den Winkeln der Modultische und des Untergrunds. 

Sie wurde mit entsprechenden Drehmatrizen berechnet und ist in Anhang 4 zu sehen. 

1.3 Untersuchter Raum 

Die Immissionspunkte (IP) sind jene Punkte, für die die Blendberechnung durchgeführt wird. Die zu 

untersuchenden Punkte liegen auf der Straße in beiden Richtungen (2,5m über der Fahrbahn), sowie an den 

Gebäuden der Nachbarschaft (oberstes Stockwerk). 

Abbildung 4 Immissionpunkte 

 

Abbildung 4 und zeigt die Lage der Immissionspunkte (IP) und des PV-Feldes. Die Immissionspunkte wurden 

unter dem Kriterium ausgewählt, dass eine Sichtverbindung zur Vorderseite der PV-Module gegeben sein 

muss. 

Die detaillierte Vermessung der relevanten Umgebung ist in Anhang 4 zu finden. 

1.4 Abschattungen & Verdeckungen 

1.4.1 Geländeprofil 

Das umliegende Geländeprofil ist leicht hügelig. Die Fläche auf der die PV-Anlage geplant ist fällt mit ca. 4° 

Neigung in Richtung Norden ab. Die Straße ist stellenweise leicht erhöht. 
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Abbildung 5 Gelände-schummerung 

 

1.4.2 Horizont 

Die Umgebung der PV-Anlage ist relativ flach, die Sonnenstunden werden dadurch nicht begrenzt. 

Abbildung 6 Horizont 

 

1.4.3 Bewuchs 

Zwischen der Reflexionsfläche und den IP besteht kein Bewuchs, der eventuelle Reflexionen abschatten 

würde. 
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1.4.4 Künstliche Abschattungen 

Zwischen den IP und der Solaranlage liegen keine Gebäude, die die Sichtbeziehung zur PV-Anlage 

unterbrechen würden. 

2 Blendberechnung 

2.1 Bedingungen für die Berechnung 

Als Eingabe für die Blendberechnung wurden die Rahmenbedingungen der LAI-2012 Richtlinie (siehe 

Anhang 2) herangezogen. Diese sind insbesondere: 

• Die Sonne ist als punktförmiger Strahler anzunehmen 

• Das Modul ist ideal verspiegelt (keine Streublendung) 

• Die Sonne scheint von Aufgang bis Untergang (keine Ausnahme von Schlechtwetter) 

• Blickwinkel zwischen Sonne und Modul mindestens 10° 

• Erhebliche Blendung ab 30 Minuten am Tag oder 30 Stunden pro Kalenderjahr 

2.2 Reflexionsberechnung 

Die Reflexionsberechnung basiert auf der Methode Raytracing (siehe Anhang 3). Die Reflexionen werden für 

jeden Immissionspunkt einzeln berechnet. 

Abbildung 7 Reflexion der Solar Anlage zum IP2 

 

Abbildung 7 stellt die Immissionspunkte und den Strahlengang von eventuellen Reflexionen dar. 

Abbildung 8 zeigt zu welchem Zeitpunkt (Jahres- und Uhrzeit) Reflexionen auftreten. An den Achsen sind jene 

Sonnenhöhenwinkel und der Sonnenseitenwinkel ablesbar, bei welchen Blendung am Immissionspunkt 

auftreten. 
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Abbildung 8 Sonnenwinkel bei Blendung am IP 2 

 

Am IP 2 ist also von Februar bis Oktober am Morgen mit Reflexionen zu rechnen. Die Resultate der 

Berechnung sind in folgender Tabelle zusammengefasst. Alle weiteren Ergebnisse sind in Anhang 5 zu finden. 

 

 

 

Reflektor A

Immissionspunkt 2

Distanz m 44

Höhenwinkel ° -4

Raumwinkel msr 205

Datum H1 19.2.-21.6.

Datum H2 21.6.-22.10.

Zeit 5:47-7:16

Kernblendung min / Tag 35

Kernblendung h / Jahr 93

Streulicht min / Tag 55

Streulicht h / Jahr 146

Sonnen Höhenwinkel (Mittel) ° 14

Sonnen Azimut (Mittel) ° -90

Sonne-Reflektor Winkel (max) ° 45

Blendung - Blickwinkel (min) ° 0

Leuchtdichte (max) [k cd/m²] 6.049

Retinale Einstrahlung (max) [mW/cm²] 44

Beleuchtungsstärke (max) [lx] 17.239
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2.3 Erklärung der Ergebnisse 

Distanz Ist die Distanz zwischen Mittelpunkt des Reflektors und Immissionspunkt in Meter. 

Höhenwinkel Der Höhenwinkel des Reflektors über dem Immissionspunkt. 0° bedeutet, dass sich 

der Reflektor am Horizont befindet. 

Raumwinkel Der Raumwinkel, gemessen in Millisteradiant. Der Raumwinkel ist ein Maß für die 

sichtbare Größe eines Objektes. Er wird berechnet indem man die sichtbare Fläche 

eines Objektes durch das Quadrat dessen Abstandes dividiert. 

Datum H1/H2 Gibt genau jene Zeitspanne an, an welcher Blendung über den Reflektor erfolgt 

Zeit Jene maximale Zeitspanne, bei welcher Blendung über den Reflektor erfolgt 

Kernblendung Die Dauer der Blendung durch direkte Spiegelung der Sonne am Reflektor in 

Minuten pro Tag bzw. Stunden pro Jahr 

Streulicht Die Dauer der Blendung durch gestreutes Licht der Sonne an der unebenen 

Oberfläche des Reflektors in Minuten pro Tag bzw. Stunden pro Jahr, für den Fall, 

dass das Streulicht (nach Vorgabe) unberücksichtigt bleibt, steht hier derselbe Wert 

wie bei der Kernblendung 

Dauer Die Anzahl jener Tage im Jahr (Frühjahr und Herbst), an denen zu irgendeiner 

Uhrzeit eine Blendung auftreten kann. Außerhalb dieser Tage steht die Sonne zu 

hoch oder zu flach um am Immissionspunkt zu blenden, oder es findet eine 

Verschattung durch den Horizont oder künstliche Hindernisse statt. 

Sonnen Höhenwinkel Durchschnittlicher Sonnenhöhenwinkel zum Zeitpunkt der Blendung 

Sonnen Azimut Durchschnittlicher Sonnenseitenwinkel zum Zeitpunkt der Blendung 

Sonne-Reflektor Winkel Der bei Blendung vom Immissionspunkt aus, sichtbare Winkel zwischen Reflektor 

und Sonnenstand. Ist dieser Winkel klein (also z.B. < 10°), so spielt die Blendung, 

neben der, in gleicher Richtung stehenden und typischer Weise viel stärkeren 

Sonne, eine untergeordnete Rolle. 

Blendung-Blickwinkel Der minimale Winkel zwischen der Blickrichtung (also z.B. Fahrtrichtung) und jener 

Stelle des Reflektors von welcher aus Reflexionen stattfinden können. Ist der 

Winkel groß (also außerhalb des eines Kegels von 30°), so spielt die Blendung eine 

untergeordnete Rolle. 

Leuchtdichte Das Maximum der errechneten Leuchtdichte der Reflexion in 1.000 cd/m² 

Retinale Einstrahlung Die maximale Leistungsdichte der reflektierten Strahlen auf der Netzhaut in W/cm² 

Beleuchtungsstärke Die maximale, zusätzliche Beleuchtungsstärke der reflektierenden Strahlen am IP 

in lux. 
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2.4 Sichtbezug 

Um den Sichtbezug zu den reflektierenden Flächen, sowie zur Reflexion und zum Sonnenstand deutlich zu 

machen, wurde die Darstellung dieser Punkte mit Blick in Fahrtrichtung (bzw. von Nachbargebäuden in 

Richtung der reflektierenden Flächen) gewählt. Die Winkel der Darstellung sind realistisch, d.h. ein 

durchschnittlicher Beobachter wird das hier berechnete Gesichtsfeld vor Augen haben. 

Abbildung 9 Blickfeld am IP 2 

 

Abbildung 9 zeigt jene Flächen, von denen Reflexionen zu erwarten sind. Es ist die Dauer der Reflexionen in 

Stunden pro Jahr (inklusive Streublendung) farblich dargestellt. Alle weiteren Ansichten sind in Anhang 5 zu 

sehen. 

2.5 Blend-wirkung 

Die Auswirkung der Blendung auf den Menschen ist von mehreren Parametern abhängig. Folgende 

Parameter haben einen Einfluss auf die Blend-wirkung beim Menschen: 

• Größe der projizierenden Reflexions-Fläche 

• Reflexionsfaktor der verwendeten Materialien 

• Entfernung zwischen IP und Reflektor 

• Winkel zwischen Sonne und Reflexionsfläche 

• Häufigkeit und Dauer der Reflexion 

• Jahreszeit und Uhrzeit der Reflexion 

• Tätigkeit des Menschen bei der die Reflexion wahrgenommen wird 

• Möglichkeiten sich vor Blendung zu schützen 
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2.5.1 Größenverhältnisse 

Die hier dargestellten Größenverhältnisse sollen bei der subjektiven Einordnung der Reflexionsfläche helfen. 

Da das Auge keine Größen, sondern nur optische Winkel wahrnimmt (also das Verhältnis von Größe zur 

Entfernung2) sind hier alle Größen im Maß des Raumwinkels (Millisteradiant) umgerechnet. 

Sichtbeziehung Raumwinkel 

Gesichtsfeld 2.200 msr 

Sonnenscheibe am Himmel 0,068 msr 

Ausgestreckter Daumen 1,55 msr 

 

Die maximal sichtbare Größe der Solar-Anlage vom IP 2 (205 msr) ist als sehr große zu bezeichnen. 

2.5.2 Richtung der Blendung 

Die Richtung, von der Blendung ausgeht, kann eine entscheidende Rolle für die Blendwirkung spielen. 

Während Blendungen von oben (z.B. Sonne) als normal anzusehen sind und Menschen diesbezüglich nicht 

sehr empfindlich sind, können waagrecht einfallende Lichtstrahlen Menschen stören. Auch solche 

Blendungen die von weitere links oder rechts der Sehachse kommen werden weniger störend empfunden 

als jene, die im Zentrum des Gesichtsfeldes auftreten. 

Die Richtlinie für die "Beleuchtung von Arbeitsstätten“ DIN EN 12464, zum Beispiel, reduziert seitlich 

auftretende Blendungen mit dem Guth-Positionsindex3. 

Daher werden in diesem Gutachten nur solche Blendungen als relevant für den Verkehr betrachtet, die 

innerhalb eines Winkels von +/- 15° zur Sehachse (= Fahrtrichtung) liegen. 

2.5.3 Blendstärke 

Die Solar-Module haben bei rechtwinkelig auf die Oberfläche eintreffendem Licht relativ kleine 

Reflexionsfaktoren, weshalb dabei nur ein Teil des Sonnenlichts reflektiert wird. In diesem konkreten Fall ist 

der Reflexionswinkel jedoch (zur Normalen auf die Solar-Module) hoch (d.h. relativ flach zur Glasoberfläche), 

wodurch ein großer Teil des Sonnenlichts reflektiert wird. 

 

2 Der Mond oder die Sonne sind also z.B. mit dem ausgestreckten Daumen vollständig verdeckbar. 

3 In diesem Zusammenhang wird auch auf eine Studie von Natasja van der Leden, Johan Alferdinck, Alexander Toet mit 

dem Titel „Verhinderung von Sonnenreflexionen in Lärmschutzwällen – ein Laborexperiment“ verwiesen, die zu dem 

Schluss kommt, dass: „die Fahrleistung bei kleinen Blendungswinkeln von 5 Grad besonders abnimmt.“ 
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2.5.4 Blenddauer 
Abbildung 10 Blenddauer am IP 2 

 

Abbildung 10 zeigt die Verteilung der Blenddauer pro Tag über das ganze Jahr. 

Orange Linien kennzeichnen Streulicht, eventuelle gelbe Linien stellen direkte Spiegelungen dar. 

Eventuell grau unterlegte Bereiche sind jene Zeiten zu denen zwar Reflexionen stattfinden, diese werden 

jedoch auf Grund der 10°-Regel gemäß LAI-2012 (Blickwinkel zwischen Sonne und Modul mindestens 10°) 

beziehungsweise des inneren Gesichtsfeldes (+/-15° von der Blickrichtung) nicht in der Summe der 

Blenddauer berücksichtigt. 

Bei der Berechnung der Zeiten für Kernblendung (Reflexion ohne Streuung) wurden weder die verlängernde 

Wirkung der Streuung des Lichtes an den Modulen, noch die reduzierende Wirkung von Schlechtwetter 

(Regen, Schnee, Nebel, Hochnebel, Bewölkung) berücksichtigt. 

2.5.5 Mögliche subjektive Effekte 

Es gibt Tätigkeiten, bei denen die ungestörte Sicht in Richtung der PV Anlage notwendig ist. Dies ist bei den 

Nachbarn nicht der Fall. Allerdings liegen die reflektierenden Flächen so nahe und großflächig vor den IP1 bis 

IP3, dass beim Blick aus dem Fenster, dieser unweigerlich auf die Reflexionen trifft. 

Für den Verkehr kann der Blick in Richtung der Blendung notwendig sein, falls diese in Fahrtrichtung liegt. 

2.5.6 Verkehrskritische Punkte 

Für den Verkehr sind folgende Punkte als kritisch zu betrachten: 

• Straßen- und Eisenbahnkreuzungen 

• Straßenstellen mit Querungsachsen für Fußgänger und Radfahrer 

• Unfallhäufungsstellen 

• Straßenstellen mit Verflechtungs- und Manöverstrecken 

• Stellen mit Geschwindigkeitsinhomogenität 
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In den letzten Jahren wurden auf der relevanten Strecke keine Unfälle gemeldet. An den IP liegen keine 

solche verkehrskritischen Punkte vor. 

Abbildung 11 Unfälle 2017 

 

3 Beurteilung & Empfehlungen 

IP1 bis 3 (Nachbar) 

Es werden Reflexionen in Richtung der IP stattfinden, deren Dauer deutlich über den Grenzwerten der 

Richtlinie liegen. Daher werden blendreduzierende Maßnahmen empfohlen. 

IP4 bis 7 (Straße) 

In Richtung dieser IP können kurzfristig Reflexionen auftreten (ausschließlich Streulicht). Die Reflexionen 

liegen zum Teil im inneren Gesichtsfeld der Fahrzeuglenker, weshalb blendreduzierende Maßnahmen 

empfohlen werden. 

3.1 Blendreduzierende Maßnahmen 

Zum Blendschutz des Nachbarn (IP1 bis IP 3) wird empfohlen die Modultische 30° in Richtung Osten zu 

verdrehen. Dadurch stellt sich eine Ausrichtung der Module ein wie in Abbildung 12, Abbildung 13 und 

Tabelle 2 dargestellt. 
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Abbildung 12 Verdrehte Anlage 

 

Abbildung 13 Verdrehte Anlage (Details) 

 

Tabelle 1 Resultierende Verdrehung 

 

Eine Verdrehung um 30° führt dazu, dass die Dauer der restlichen Reflexionen dann deutlich unter den 

Grenzwerten der Richtlinie liegen. 
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Abbildung 14 ursprüngliche Blendungen 

 

Abbildung 15 Reflexionen mit verdrehter Anlage 

 

Zum Blendschutz des Straßenverkehrs wird empfohlen einen Sichtschutz mit Höhe =3,1m und Breite = 60m 

östlich von der Anlage zu installieren. 

Tabelle 2 Koordinaten Sichtschutz 

 

Durch die Installation des Sichtschutzes sind dann nur mehr solche Reflexionen möglich, die deutlich 

außerhalb des Gesichtsfeldes der Fahrzeuglenker liegen, bzw. deren Dauer für die Nachbarschaft unter den 

Grenzwerten der Richtlinie liegt (siehe Anhang 5.1). 

Abschattung

Eckpunkt

x

y

z

h

III

C1 C2 C3 C4

302.782 302.778 302.778 302.782

373.383 373.444 373.444 373.383

498 496 496 498

-2,0 -2,0 3,1 3,1
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3.1.1 Beurteilung mit blendreduzierenden Maßnahmen 

IP1 bis 3 (Nachbar) 

Es werden Reflexionen in Richtung der IP stattfinden. Diese haben die folgenden Eigenschaften 

• Sie treten kurz nach Sonnenaufgang auf 

• Die Dauer der spiegelnden Kernblendung liegt immer unter dem Grenzwert der Richtlinie 

Es liegt daher keine erhebliche Blendwirkung vor. 

IP4 bis 7 (Straße) 

In Richtung dieser IP können kurzfristig Reflexionen auftreten. Diese liegen jedoch immer außerhalb des 

inneren Gesichtsfeldes der Fahrzeuglenker und stellen daher keine Gefahr für den Fahrzeugverkehr dar. 

 

Durch eine Verdrehung der Anlage sind erhebliche Blendungen der Nachbarschaft vermeidbar. 

Durch einen Sichtschutz im Osten sind gefährliche Blendwirkungen auf den Straßenverkehr 

auszuschließen. 

 

Datum: 25.5.2021 

Gutachter:   

 

 

 

 

 

________________________ 

Jakob Zehndorfer 

Zehndorfer Engineering GmbH 
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ANHANG 1 DEFINITIONEN 

Blendung (allgemein) eine Störung der visuellen Wahrnehmung, verursacht durch eine helle 

Lichtquelle im Gesichtsfeld 

Psychologische Blendung eine Form von Blendung, welche als unangenehm oder ablenkend 

empfunden wird. Sie stört häufig nur unbewusst die Aufnahme von visueller 

Information, ohne die Wahrnehmung von Details wirklich zu verhindern. 

Physiologische Blendung eine Form von Blendung, welche die Wahrnehmung von visueller 

Information technisch messbar reduziert. Sie wird durch Streulicht innerhalb 

des Auges verursacht, welches die wahrnehmbaren Kontraste durch seine 

Schleierleuchtdichte reduziert. 

Blendwirkung Die Auswirkung der Blendung auf ein Individuum. 

tolerierbare Grenze In den genannten Vorschriften und Gesetzestexten wir die „tolerierbare 

Grenze“ für die Blendung nicht näher definiert. 

Reflexion (Physik) Das Zurückwerfen von Wellen an einer Grenzfläche 

Gerichtete Reflexion Führ (nahezu) glatte Oberflächen gilt das Reflexionsgesetz 

Immissionspunkt Punkt, auf welchen Strahlung (durch Reflexion) einwirkt 

Emissionspunkt Punkt, von dem Strahlung (durch Reflexion) ausgesendet wird 

Leuchtdichte Ein Maß für den Helligkeitseindruck. Gibt die Lichtstärke pro Fläche in 

Candela pro Quadratmeter an [cd/m²] bzw. den Lichtstrom pro sichtbarer 

Flächeneinheit des Reflektors und Raumwinkel (des entfernt stehenden 

Auges) [lm/m²sr]. 

Lichtstärke Der Lichtstrom pro Raumwinkel [lm/sr]. 

IP Die Immissionspunkte auch „Points of interest“ sind jene Punkte, für die die 

Blend-berechnung durchgeführt wird 

PV Photovoltaikanlage 

Azimut Winkel (am Boden) zwischen Objekt und Südrichtung 

Elevation zu Deutsch Höhenwinkel, gemessen von der Horizontalen zum Objekt 

Koordinatensystem Das verwendete Koordinatensystem verläuft in x/y-Ebene parallel zur 

Erdoberfläche, der z-Vektor zeigt senkrecht in die Höhe. In der Berechnung 

finden verschiedene andere Koordinatensysteme Anwendung, was für das 

Endergebnis aber irrelevant ist. 

Prismierung PV Glas hat neben seiner besonderen chemischen Zusammensetzung und 

einer eventuellen anti-reflex Beschichtung in vielen Fällen auch noch die 

Eigenschaft einer „rauen“ Oberfläche – kleine Prismen, die die Reflexion 

verringern und die Transmission des Lichts in das Glas verstärken sollen. An 

diesen kleinen, unterschiedlich geneigten Flächen entsteht Streulicht. 
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ANHANG 2 RICHTLINIEN, VORSCHRIFTEN UND GESETZE 

Bundes-Immissionsschutzgesetz (2016) 

§ 5 (1) Genehmigungsbedürftige Anlagen sind so zu errichten und zu betreiben, dass zur Gewährleistung 
eines hohen Schutzniveaus für die Umwelt insgesamt 1. schädliche Umwelteinwirkungen und sonstige 
Gefahren, erhebliche Nachteile und erhebliche Belästigungen für die Allgemeinheit und die Nachbarschaft 
nicht hervorgerufen werden können; … 

§ 22 (1) Nicht genehmigungsbedürftige Anlagen sind so zu errichten und zu betreiben, dass 1. schädliche 
Umwelteinwirkungen verhindert werden, die nach dem Stand der Technik vermeidbar sind, … 

 

Bürgerliches Gesetzbuch 2015, § 906 

(1) Der Eigentümer eines Grundstücks kann die Zuführung von Gasen, Dämpfen, Gerüchen, Rauch, Ruß, 
Wärme, Geräusch, Erschütterungen und ähnliche von einem anderen Grundstück ausgehende Einwirkungen 
insoweit nicht verbieten, als die Einwirkung die Benutzung seines Grundstücks nicht oder nur unwesentlich 
beeinträchtigt. Eine unwesentliche Beeinträchtigung liegt in der Regel vor, wenn die in Gesetzen oder 
Rechtsverordnungen festgelegten Grenz- oder Richtwerte von den nach diesen Vorschriften ermittelten und 
bewerteten Einwirkungen nicht überschritten werden. Gleiches gilt für Werte in allgemeinen 
Verwaltungsvorschriften, die nach § 48 des Bundes-Immissionsschutzgesetzes erlassen worden sind und den 
Stand der Technik wiedergeben. 

(2) Das Gleiche gilt insoweit, als eine wesentliche Beeinträchtigung durch eine ortsübliche Benutzung des 
anderen Grundstücks herbeigeführt wird und nicht durch Maßnahmen verhindert werden kann, die 
Benutzern dieser Art wirtschaftlich zumutbar sind. Hat der Eigentümer hiernach eine Einwirkung zu dulden, 
so kann er von dem Benutzer des anderen Grundstücks einen angemessenen Ausgleich in Geld verlangen, 
wenn die Einwirkung eine ortsübliche Benutzung seines Grundstücks oder dessen Ertrag über das zumutbare 
Maß hinaus beeinträchtigt. 

 

Hinweise zur Messung, Beurteilung und Minderung von Lichtimmissionen der Bund/Länder-

Arbeitsgemeinschaft für Immissionsschutz (LAI-2012), 13.09.2012 

3. Maßgebliche Immissionsorte und –Situationen 

Maßgebliche Immissionsorte sind a) schutzwürdige Räume, die als Wohnräume, Schlafräume, einschließlich 
Übernachtungsräume in Beherbergungsstätten und Bettenräume in Krankenhäusern und Sanatorien, 
Unterrichtsräume in Schulen, Hochschulen und ähnlichen Einrichtungen, Büroräume, Praxisräume, 
Arbeitsräume, Schulungsräume und ähnliche Arbeitsräume genutzt werden. An Gebäuden anschließende 
Außenflächen (z. B. Terrassen und Balkone) sind schutzwürdigen Räumen tagsüber zwischen 6:00 – 22:00 
Uhr gleichgestellt. b) unbebaute Flächen in einer Bezugshöhe von 2 m über Grund an dem am stärksten 
betroffenen Rand der Flächen, auf denen nach Bau- oder Planungsrecht Gebäude mit schutzwürdigen 
Räumen zugelassen sind. 
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Zur Ermittlung der Immissionen (Blendzeiträume) wird von idealisierten Annahmen ausgegangen 

• Die Sonne ist punktförmig 

• Das Modul ist ideal verspiegelt, d.h. es kann das Reflexionsgesetz „Einfallswinkel gleich Ausfallswinkel 
angewendet werden. 

• Die Sonne scheint von Aufgang bis Untergang d.h. die Berechnung liefert die astronomisch maximal 
möglichen Immissionszeiträume. 

In den Immissionszeiten sollten nur solche Konstellationen berücksichtigt werden, in denen sich die 

Blickrichtungen zur Sonne und auf das Modul um mindestens 10° unterscheiden. 

Eine erhebliche Belästigung im Sinne des BImSchG durch die maximal mögliche astronomische Blenddauer 
unter Berücksichtigung aller umliegenden Photovoltaikanlagen kann vorliegen, wenn diese mindestens 
30 Minuten am Tag oder 30 Stunden pro Kalenderjahr beträgt. 

 

Bundesfernstraßengesetz (2007) 

§ 9 Bauliche Anlagen an Bundesfernstraßen - (2) Im Übrigen bedürfen Baugenehmigungen oder nach 
anderen Vorschriften notwendige Genehmigungen der Zustimmung der obersten 
Landesstraßenbaubehörde, wenn 1. bauliche Anlagen längs der Bundesautobahnen in einer Entfernung bis 
zu 100 Meter und längs der Bundesstraßen außerhalb der zur Erschließung der anliegenden Grundstücke 
bestimmten Teile der Ortsdurchfahrten bis zu 40 Meter, gemessen vom äußeren Rand der befestigten 
Fahrbahn, errichtet, erheblich geändert oder anders genutzt werden sollen, ... 

(3) Die Zustimmung nach Absatz 2 darf nur versagt oder mit Bedingungen und Auflagen erteilt werden, 
soweit dies wegen der Sicherheit oder Leichtigkeit des Verkehrs, der Ausbauabsichten oder der 
Straßenbaugestaltung nötig ist. 
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ANHANG 3 METHODIK DER BERECHNUNG 

Die Berechnung wird mittels Raytracing durchgeführt. Dabei wird der errechnete Sonnenstand für ein ganzes 

Jahr in der Auflösung von 1 bis 5 Minuten, in einen Einfallswinkel auf der Reflexionsfläche umgerechnet und 

mathematisch gespiegelt. Streublendungen werden als Strahlaufweitung an der Reflexionsoberfläche 

modelliert. Alle Zeitpunkte bei denen Reflexionen zu den Immissionsunkten auftreten werden notiert und 

grafisch im Blendverlauf dargestellt. Die Blenddauer wird als tägliche und jährliche Akkumulation der 

Blendzeitpunkte errechnet. Alle Berechnungen werden unter Zuhilfenahme von vorteilhaften 

Koordinatensystemen mittels entsprechender Drehmatrizen durchgeführt. 

Für eine eventuelle Berechnung der Photometrischen Daten (Leuchtdichte und Beleuchtungsstärke) wird die 
vom Sonnenstand abhängige Einstrahlung mit dem winkelabhängigen Reflexionsfaktor multipliziert. Auch die 
Strahlaufweitung an der reflektierenden Oberfläche wird berücksichtigt. Die Beleuchtungsstärke wird mit der 
zu jedem Zeitpunkt reflektierende Oberfläche berechnet. 
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ANHANG 4 VERMESSUNG DER UMGEBUNG 

Für die Koordinaten wurde das folgende Bezugssystem gewählt: UTM Zone 33, mit false northing -5.000.000 

Die PV Anlage befindet sich an folgenden Koordinaten 

 

 

mit den folgenden Winkeln der reflektierenden Flächen 

 

 

Für diese Berechnung wurden folgende Immissionspunkte betrachtet 

 

 

Reflektor

Eckpunkt

x

y

z

h

A

C1 C2 C3 C4

302.656 302.778 302.751 302.629

373.397 373.395 373.625 373.638

497 498 483 480

1,0 1,0 3,1 3,1

Höhenwinkel Seitenwinkel Höhenwinkel Seitenwinkel Höhenwinkel Seitenwinkel

A 20 -30 4 169 20 -34

Montagesystem Untergrund Resultierende

Immissionspunkt

Bezeichnung

x

y

z

h

Blickrichtung - Az

1

IP1

302.615

373.476

490

3,0

2

IP2

302.600

373.501

488

8,0

3

IP3

302.579

373.493

488

3,0

4

IP4

302.409

373.391

495

2,5

-90

5

IP5

302.528

373.383

496

2,5

-85

6

IP6

302.880

373.375

498

2,5

90

7

IP7

302.982

373.374

497

2,5

90

8

IP8

302.172

373.469

495

2,0
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ANHANG 5 DETAIL-ERGEBNISSE DER BERECHNUNGEN 

 

Im Folgenden werden jene Ergebnisse grafisch dargestellt, für welche Reflexionen auftreten können. 

 

Reflektor

Immissionspunkt

Distanz m

Höhenwinkel °

Raumwinkel msr

Datum H1

Datum H2

Zeit

Kernblendung min / Tag

Kernblendung h / Jahr

Streulicht min / Tag

Streulicht h / Jahr

Sonnen Höhenwinkel (Mittel) °

Sonnen Azimut (Mittel) °

Sonne-Reflektor Winkel (max) °

Blendung - Blickwinkel (min) °

Leuchtdichte (max) [k cd/m²]

Retinale Einstrahlung (max) [mW/cm²]

Beleuchtungsstärke (max) [lx]

A

1

32

-3

193
22.2.-21.6.

21.6.-19.10.

5:43-7:11

30

81

55

137

14

-91

43

0

6.403

46

17.690

A

2

44

-4

205
19.2.-21.6.

21.6.-22.10.

5:47-7:16

35

93

55

146

14

-90

45

0

6.049

44

17.239

A

3

65

-2

73
2.3.-21.6.

21.6.-10.10.

5:43-6:55

15

33

55

116

12

-94

35

1

6.582

48

10.675

A

4

245

-1

2
17.3.-21.6.

21.6.-25.9.

5:37-6:33

0

0

30

22

11

-98

29

1

7.163

4

1.753

A

5

129

-2

5
20.3.-21.6.

21.6.-22.9.

5:38-6:37

0

0

25

13

11

-99

29

8

6.931

50

2.493

A

6

103

-2

2
23.3.-21.6.

21.6.-19.9.

17:54-18:49

0

0

30

19

10

101

28

6

6.861

41

1.665

A

7

205

-1

3
-

-

-

0

0

0

0

-

-

-

-

0

0

0

A

8

473

-1

2
17.3.-21.6.

21.6.-25.9.

5:44-6:38

5

1

50

102

11

-97

30

0

6.582

7

2.259

Sonnenreflexion Blend-Rechner V6.5.2

© Zehndorfer Engineering GmbH
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Sonnenstand

Horizont

Winter
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Sommer

Immissionspunkt 1

Reflektor A

Blenddauer

Datum H1 22.2.-21.6.

Datum H2 21.6.-19.10.

Zonenzeit 5:43-7:11

Blend-Rechner V6.5.2

© Zehndorfer Engineering GmbH
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Außerhalb
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Kernblendung

Immissionspunkt 1

Reflektor A
Außerhalb Streulicht Kernblendung

pro Jahr 43 137 81 h

max/Tag 25 55 30 Min

> 30 Min/Tag 0 189 0 Tage

> 60 Min/Tag 0 93 0 Tage

> 120 Min/Tag 0 0 0 Tage

Blend-Rechner V6.5.2

© Zehndorfer Engineering GmbH
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© Zehndorfer Engineering GmbH
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Blendhäufigkeit

9 h 18 h 28 h 37 h 46 h

Immissionspunkt 1

Reflektor A

Blend-Rechner V6.5.2

© Zehndorfer Engineering GmbH

Sonnenreflexion Blend-Rechner V6.5.2

© Zehndorfer Engineering GmbH
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© Zehndorfer Engineering GmbH



 

 
Zehndorfer Engineering GmbH  Seite 26 / 44 

Gutachten ZE21070-EE  

 

 

 

 

0

10

20

30

40

50

60

70

80

90

Jän Feb Mär Apr Mai Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dez

M
in

u
te

n
 p

ro
 T

ag

Blenddauer

Außerhalb

Streulicht
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Immissionspunkt 2

Reflektor A
Außerhalb Streulicht Kernblendung

pro Jahr 38 146 93 h

max/Tag 25 55 35 Min

> 30 Min/Tag 0 201 6 Tage

> 60 Min/Tag 0 123 0 Tage

> 120 Min/Tag 0 0 0 Tage

Blend-Rechner V6.5.2

© Zehndorfer Engineering GmbH
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Sonnenreflexion Blend-Rechner V6.5.2

© Zehndorfer Engineering GmbH
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© Zehndorfer Engineering GmbH
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max/Tag 25 55 15 Min

> 30 Min/Tag 0 147 0 Tage

> 60 Min/Tag 0 18 0 Tage

> 120 Min/Tag 0 0 0 Tage

Blend-Rechner V6.5.2

© Zehndorfer Engineering GmbH
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© Zehndorfer Engineering GmbH
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> 60 Min/Tag 0 0 0 Tage

> 120 Min/Tag 0 0 0 Tage
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© Zehndorfer Engineering GmbH

Sonnenreflexion Blend-Rechner V6.5.2

© Zehndorfer Engineering GmbH
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Anhang 5.1 Ergebnisse mit blendreduzierenden Maßnahmen 

 

 

Im Folgenden werden jene Ergebnisse grafisch dargestellt, für welche Reflexionen auftreten können. 
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Allgemeine Hintergründe, gesetzliche Regelungen und Fallbeispiele zum Thema Blendung finden Sie auf 

www.zehndorfer.at 

 

Blendhäufigkeit

5 h 10 h 15 h 20 h 25 h

Immissionspunkt 5

Reflektor A

Blend-Rechner V6.5.2

© Zehndorfer Engineering GmbH

http://www.zehndorfer.at/


Dr. Hans Meseberg Berlin, den 2. 11. 2022 
LSC Lichttechnik und Straßenausstattung Consult 
Fährstr. 10 
D-13503 Berlin 
Tel.: 030/82707832 
Mobil: 0177/3733744 
Email: hmeseberg@t-online.de 

 
 
 

G u t a c h t e r l i c h e  S t e l l u n g n a h m e 
G48/2022 

zur Frage der eventuellen Blend- und Störwirkung von Straßennutzern 
durch eine bei Seyboldsdorf-Karwill zu installierende Photovoltaikanlage 

 
(Diese Stellungnahme besteht aus 6 Seiten 
und einem Anhang mit weiteren 2 Seiten) 

 
 
 
1 Sachverhalt 
Die BürgerEnergie Niederbayern e.G., Landshuter Str. 16 in 84051 Essen-
bach/Oberahrain, hat ein in Genehmigungsplanung befindliches Solarpark-Projekt 
bei Vilsbiburg übernommen. Die Stadt Vilsbiburg hatte dazu ein Blendgutachten von 
der Fa. Zehndorfer Engineering in 9073 Klagenfurt eingeholt. Der Gutachter Zehn-
dorfer hatte in seinem Gutachten ZE21070-EE vom 25. 5. 2022 „Analyse der Blend-
wirkung der Solarpark Karwill, Seyboldsdorf“, zur Verhinderung von Blend- und Stör-
wirkungen für Anwohner in Karwill vorgeschlagen, die Modulreihen um 30° im Uhr-
zeigersinn zu verdrehen. Zur Vermeidung der Blendung für Autofahrer, die die süd-
lich an der PV-Anlage vorbeiführende Straße (Hochstraße) zwischen Seyboldsdorf 
und Thalham befahren, schlug Herr Zehndorfer vor, die PV-Anlage am südlichen Teil 
der Ostgrenze über eine Länge von ca. 60 m mit einem Sichtschutz zu versehen. 
Nach dieses Gutachtens stellte es sich heraus, dass es auch die Besorgnis gibt, 
dass Nutzer der Stichstraße, die von der Hochstraße nach Haubenberg führt (Stra-
ßenname ebenfalls Haubenberg), durch die PV-Anlage geblendet werden könnten. 
 
Die BürgerEnergie Niederbayern hat den Unterzeichner am 27. 10. 2022 beauftragt 
zu untersuchen, ob eine Blendgefahr für die Nutzer der genannten Stichstraße vor-
liegt. 
 
 
2 Beschreibung der Örtlichkeit 
Die PV-Anlage wird auf einer bisher landwirtschaftlich genutzten Fläche errichtet. Die 
Fläche hat eine etwa rechteckige Form mit den Abmessungen ca. 115 m x 230 m, s. 
Bild 1 im Anhang. Das Gelände steigt von Nord nach Süd kontinuierlich von 481 m 
bis auf 499 m an (Höhen nach google earth). 
 
Die Stichstraße führt in wenigen Metern Entfernung von der östlichen Grenze der PV-
Anlage und parallel zu dieser von der Hochstraße ziemlich genau nach Norden; der 
Fahrtrichtungswinkel beträgt ca. 352° (Nord: 0°/360°). Die Straße liegt bei Markie-
rung A in Bild 1 auf einer Höhe von 484 m und steigt bis Markierung B auf 498 m. Die 
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Fahrbahnoberkante der Stichstraße liegt auf gleicher Höhe wie die jeweils gegen-
überliegende PV-Anlagenfläche. 
 

Die Modulneigung  beträgt 20° nach Süd, Modulober- und -unterkante befinden sich 
3,10 m bzw. 1,00 m über der jeweiligen Geländeoberkante. Im Folgenden wird so-
wohl mit der ursprünglich geplanten Ost-West-Ausrichtung der Modultischreihen als 
auch mit um 30° im Uhrzeigersinn gedrehten Modultischreihen gerechnet. 
 
 
3 Beschreibung der eventuell von PV-Anlagen ausgehenden Blend- und 

Störwirkungen für Kraftfahrer 
Unter Blendung versteht man eine vorübergehende Funktionsstörung des Auges, 
die, ganz allgemein ausgedrückt, durch ein Übermaß an Licht hervorgerufen wird. 
Liegt eine messbare Beeinträchtigung der Sehleistung vor, spricht man von physio-
logischer Blendung, wird die Blendwirkung dagegen subjektiv als unangenehm, 
störend oder ablenkend empfunden, ohne dass eine messbare Beeinträchtigung der 
Sehleistung vorhanden ist, liegt psychologische Blendung vor. Sind die Leucht-
dichten des Umfeldes so groß, dass das visuelle System nicht mehr in der Lage ist, 
auf diese zu adaptieren, handelt es sich um Absolutblendung, sonst um Adaptati-
onsblendung. Weiterhin differenziert man zwischen direkter Blendung, die durch 
eine Lichtquelle selbst ausgelöst wird, und indirekter Blendung, die durch das Re-
flexbild einer Lichtquelle erzeugt wird. 
 
Die bei Tageslicht am häufigsten auftretende Blendung wird von der Sonne verur-
sacht. Befindet sich die Sonne im zentralen Gesichtsfeld eines Beobachters, tritt Ab-
solutblendung auf, bei der man nicht mehr in der Lage wäre, z.B. ein Kfz sicher zu 
führen, da im Gesichtsfeld des Autofahrers keine Kontraste mehr erkennbar sind. 
Dieser sehr gefährlichen Situation entzieht man sich, indem die Sonne gegenüber 
dem Auge durch eine Sonnenblende bzw. Jalousie oder durch eine Hand abgeschat-
tet wird. Das Aufsetzen einer Sonnenbrille hilft hier kaum, da dadurch nicht nur die 
Intensität des Sonnenlichtes, sondern auch die Helligkeiten aller anderen Objekte im 
Gesichtsfeld herabgesetzt werden. 
 
Häufig wird das Licht der Sonne auch durch glänzende Objekte ins Auge eines Be-
trachters gespiegelt: Wasseroberflächen, Fensterfronten von Gebäuden, verglaste 
Treibhäuser. Gegenüber der direkten Sonnenblendung ist bei dieser indirekten Blen-
dung die tatsächliche Blendgefahr geringer: 
 

1. Das reflektierte Sonnenlicht hat immer eine geringere Intensität als das direk-
te Sonnenlicht, es kommt selten zu einer Absolutblendung, sondern meist „nur“ 
zu Adaptationsblendung; d.h., die Helligkeitskontraste sind zwar verringert und 
die Wahrnehmung von Objekten wird erschwert, aber selten so stark, dass ver-
kehrsgefährdende Situationen entstehen. 
 
2. Die Blendwirkung durch reflektierende Objekte ist zeitlich und örtlich sehr be-
grenzt, während die Sonnenblendung über längere Zeit auf den Menschen ein-
wirken kann. 
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Ob Blendung auftritt, ist sehr stark vom Winkel , gebildet von der Blickrichtung eines 
Beobachters und der Verbindungslinie Auge des Beobachters - blendende Lichtquel-
le (z.B. Auge des Kraftfahrers zur PV-Anlage), abhängig. Bei Nacht nimmt die Blen-
dempfindlichkeit B proportional mit dem reziproken Wert des Winkelquadrats ab: 

B  1/². Bei Nacht wird physiologische Blendung deshalb nur in einem Winkelbe-

reich  ± 30°, bezogen auf die Blickrichtung, berücksichtigt; Licht aus größeren Win-
keln liefert keinen nennenswerten Betrag zur Blendung. Bei Tageslicht hat man an-
dere Verhältnisse: Die Gesamthelligkeit ist um mehrere Zehnerpotenzen höher als 
bei Nacht. Die evtl. blendenden Objekte werden nicht wie bei Nacht gegen eine meist 
lichtlose Umgebung gesehen, sondern die Umgebung hat ebenfalls eine gewisse 
Helligkeit. Diese beiden Unterschiede führen dazu, dass tagsüber Blendungseffekte 
eher selten auftreten. Die reziprok quadratische Abhängigkeit der Blendung vom 

Winkel  gilt auch nicht mehr unbedingt; allerdings nimmt auch bei Tageslicht die 

Blendung deutlich zu, wenn der Blickwinkel  kleiner wird. 
 
Für die Nacht gibt es klare Anforderungen an die Begrenzung der Blendung, die von 
leuchtenden Objekten ausgeht. Für die Bewertung von Blend- oder anderen visuellen 
Störeffekten, die von Bauwerken oder anderen technischen Anlagen bei Tageslicht 
erzeugt werden, gibt es überhaupt keine Regelwerke oder Vorschriften. Deshalb ist 
man hier auf Einzelfallbetrachtungen und -entscheidungen angewiesen. 
 

Der Blickwinkel  ist bei Tageslicht weniger kritisch zu sehen als bei Nacht. Bei Ta-

geslicht liefert störendes Licht aus Winkeln  > 20° keinen merklichen Beitrag zur 
Blendung und kann außer Betracht bleiben. Störendes Licht aus einem Winkelbe-

reich 10° <  =  20° kann u.U. eine moderate Blendung erzeugen. I.a. kann man 
Blendung wie oben beschrieben durch leichtes Zur-Seite-Schauen oder „Ausblen-
den“ der störenden Lichtquelle vermeiden. Dieser Winkelbereich sollte aber bei einer 
Blendungsbewertung mit in Betracht gezogen werden. Kritischer sind Blickwinkel  

5°    10°, und besonders kritisch Winkel   5°, wenn also die störende Lichtquel-
le direkt im Gesichtsfeld des Beobachters liegt. Ein Kraftfahrer hat nicht mehr die 
Möglichkeit, diese Lichtquelle „auszublenden“: Er muss die vor ihm liegende Straße 
und dessen Umgebung beobachten und alle Licht- und sonstigen Signale sowie die 
Anzeigeinstrumente im Kfz eindeutig erkennen können. Deshalb kann man in sol-
chen Situationen seinen Blick nicht beliebig zur Seite richten, um einem evtl. vorhan-
denen Blendreflex auszuweichen 1). 
 
Bei allen Situationen, in denen evtl. eine Blendgefahr besteht, ist jedoch zu berück-
sichtigen, dass sich die Sonne ebenfalls im Blickfeld des Beobachters befindet und 
das direkte Sonnenlicht gleichzeitig mit dem Blendreflex auf den Beobachter ein-
wirkt. 
 
Um eine Aussage über die Blendwirkung einer PV-Freiflächenanlage machen zu 
können, muss im Zweifelsfall unter Beachtung des Blickwinkels die Beleuchtungs-
stärke (Lichtintensität) der Blendlichtquelle ins Verhältnis zur Beleuchtungsstärke der 
Sonne gesetzt werden. 
 
 

                                                 
1
) Im o.a. Gutachten Zehndorfer wird das Blendrisiko für Winkel  ≤ 15° berechnet. Die Berechnung für 

 ≤ 20° stellt eine kritischere Bewertung des Blendrisikos dar. 
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4 Blend- und Störpotential der geplanten PV-Anlage für Kraftfahrer 
4.1 Sehbedingungen eines Kraftfahrers 
Um die evtl. von der PV-Anlage ausgehende Blendung zu bewerten, ist es zunächst 
notwendig, die Wahrscheinlichkeit dafür zu ermitteln, dass von der Anlage reflektier-
tes Licht in die Blickrichtung eines Kraftfahrers gelangt. Ist eine gewisse Wahrschein-
lichkeit gegeben, muss die Intensität des reflektierten, ins Auge des Vorbeifahrenden 
gerichteten Lichts ermittelt werden. Das Blendrisiko insgesamt ergibt sich aus der 
Bewertung der Wahrscheinlichkeit des Auftretens und der Intensität des ins Auge 
eines Vorbeifahrenden reflektierten Sonnenlichts. 
 
Die Wahrscheinlichkeit des Auftretens eines Blendrisikos kann mithilfe eines so ge-
nannten Sonnenstandsdiagramms ermittelt werden. Bild 2 zeigt das Sonnenstands-
diagramm für Karwill in Form eines Polardiagramms. Die roten Linien zeigen den 

Sonnenstand (Sonnenhöhe  und Azimut ) für den 15. Tag jedes Monats in Abhän-
gigkeit von der Uhrzeit an. Die Darstellung erfolgt für die Mitteleuropäische Zeit 
(MEZ) ohne Berücksichtigung der Mitteleuropäischen Sommerzeit (MESZ). Die Uhr-
zeit ist durch blaue und grüne Punkte gekennzeichnet. 
 

Zunächst muss der im Raum liegende Blickwinkel  zwischen Kraftfahrer und PV-

Anlage ermittelt werden.  ergibt sich aus folgender Formel: 
 

cos  = cos  · cos  · cos  (1) 
 
Die in dieser Formel genannten Winkel müssen gemäß den Sehbedingungen für be-
stimmte Situationen der Vorbeifahrt von Kraftfahrern an der PV-Anlage ermittelt wer-
den. 
 
Die Berechnungen wurden für die Sehbedingungen eines Lkw-Fahrers durchgeführt, 
die hinsichtlich einer Sonnenlichtreflexion ins Fahrerauge kritischer anzusehen sind 
als die Bedingungen für einen Pkw-Fahrer: Die maximale Augenhöhe eines Lkw-
Fahrers beträgt ca. 2,40 m, die mittlere Augenhöhe eines Pkw-Fahrers ca. 1,12 m; 
deshalb kann eine PV-Anlage vom höher sitzenden Lkw-Fahrer u.U. zeitlich eher und 
auf größere Entfernungen gesehen werden, wodurch theoretisch die Sonnenlichtre-
flexion zum Kraftfahrer erhöht werden kann. Es kann angenommen werden, dass der 
Fahrer bei einer Fahrt auf einer Straße normalerweise auf einen Punkt auf der Fahr-
bahn blickt, der etwa 50 m vor ihm liegt. Daraus ergibt sich mit der mittleren Augen-

höhe eines Lkw-Fahrers hF von 2,40 m ein vertikaler Winkel  von ca. - 2,9° (Blick 

leicht nach unten). Dieser Winkel  wurde bei den weiteren Berechnungen zugrunde 
gelegt. 
 
 
4.2 Auswertung mittels des Sonnenstandsdiagramms 

 ist der horizontale Winkel zwischen der momentanen Fahrtrichtung  und der hori-

zontalen Blickrichtung  Kraftfahrerauge - bestimmter Punkt der PV-Anlage. Fährt ein 

Kfz an der PV-Anlage vorbei, ändert sich ständig die Blickrichtung  des Kraftfahrer-

auges zur Anlage und damit auch der Winkel . 
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Damit Sonnenlicht in Richtung Kraftfahrerauge reflektiert werden kann, muss der ver-

tikale Blickwinkel des Kraftfahrerauges  dem vertikalen Winkel des von den Solar-

modulen reflektierten Lichts  entsprechen:  = -  (wenn  abwärts gerichtet ist, 

muss  aufwärts gerichtet sein und umgekehrt). 
 
Für bestimmte Punkte der Annäherung eines Kfz an die bzw. Vorbeifahrt an der PV-

Anlage werden nun mittels google earth die Winkel , ,  bestimmt, dann wird nach 

obiger Formel (1) der Winkel  berechnet. Mit den weiteren Parametern Modul-

tischausrichtung, Neigung der Module  = 20° und dem vertikalen Winkel  werden 

dann die trigonometrischen Berechnungen zur Ermittlung des Sonnenazimuts  und 

der vertikalen Sonnenhöhenwinkel  durchgeführt, unter denen das Sonnenlicht auf 
die PV-Module fallen müsste, damit das reflektierte Licht ins Auge eines Kraftfahrers 
fallen kann. 
 

Die Ergebnisse der Berechnungen für  und  werden in das Sonnenstandsdia-
gramm für Karwill eingetragen. Da die Berechnungen für die gesamte Fläche der PV-
Anlage von einem festen Beobachterstandort aus durchgeführt werden, stellen die 

ermittelten /-Werte Flächen in Form von geschlossenen Polygonzügen dar, die im 

Folgenden als -Flächen bezeichnet werden. Haben diese -Flächen Schnittpunkte 
mit den roten Sonnenstandslinien, fällt Sonnenlicht ins Auge eines Kraftfahrers; die 
dazugehörigen Jahres- und Tageszeiten können aus dem Polardiagramm abgelesen 
werden. Bei fehlenden Schnittpunkten ist keine Sonnenlichtreflexion zum Kraftfahrer 
möglich. 
 

 
4.3 Zeitliche Wahrscheinlichkeit der Sonnenlichtreflexion ins Auge eines 

Kraftfahrers bei Fahrten auf der Stichstraße 
4.3.1 Fahrtrichtung Süd 
Für diese Fahrtrichtung wurde als Blickpunkt eines Kraftfahrers die Markierung A 
gewählt, die repräsentativ für die Vorbeifahrt eines Kraftfahrers auf der Stichstraße 
an der PV-Anlage ist, da sich bei der Weiterfahrt in Richtung Süd die Fahrtrichtung 

und die Blicksituation eines Kraftfahrers zur PV-Anlage nicht ändern. Die -Flächen 
sind in Bild 2 für beide Modultischausrichtungen in grüner bzw. brauner Farbe einge-

zeichnet. Beide -Flächen liegen unterhalb der roten Sonnenstandslinien, sogar weit 
unterhalb/außerhalb des Polardiagramms und haben keine Schnittpunkte mit den 
Sonnenstandslinien. Sonnenlicht kann gemäß der Erläuterungen in Abschnitt 4.2 zu 
keinem Zeitpunkt von der PV-Anlage zu einem Kraftfahrer reflektiert werden, der in 
Fahrtrichtung Süd an der PV-Anlage vorbeifährt; Kraftfahrerblendung tritt in dieser 
Fahrtrichtung nicht auf. 
 
Dieser Sachverhalt gibt die Tatsache wieder, dass ein Kraftfahrer, der in Richtung 
Süden auf die PV-Anlage blickt, überwiegend nur die Modulrückseiten sieht und dass 
das Sonnenlicht immer über den Kraftfahrer hinweg reflektiert wird. 
 
 
4.3.2 Fahrtrichtung Nord 
Für diese Fahrtrichtung wurde als Blickpunkt eines Kraftfahrers die Markierung B 
gewählt, die wieder repräsentativ für die Vorbeifahrt eines Kraftfahrers an der PV-

Anlage in dieser Fahrtrichtung ist. Die -Flächen für Markierung B sind in Bild 2 in 
blauer und schwarzer Farbe eingetragen. Sie liegen oberhalb der roten Sonnen-
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standslinien und haben keine Schnittpunkte mit diesen, auch in Fahrtrichtung Nord 
ist Kraftfahrerblendung nicht möglich. 
 
Diese Tatsache ergibt sich daraus, dass auf der nördlichen Erdhalbkugel die Sonne 
nicht aus nördlichen Richtungen scheint und das Sonnenlicht daher nicht in südliche 
Richtungen reflektiert werden kann, d.h. nicht ins Auge eines Kraftfahrers gelangen 
kann, der in Richtung Norden blickt. 
 
 
 
5 Zusammenfassung 
Es wurde untersucht, ob von der geplanten PV-Anlage Karwill Blendwirkungen für 
Kraftfahrer auftreten, die auf der Stichstraße von der Hochstraße in Richtung Hau-
benberg an der PV-Anlage vorbeifahren. Die Berechnungen wurden sowohl mit der 
ursprünglich geplanten Ost-West-Ausrichtung der Modultischreihen als auch mit um 
30° im Uhrzeigersinn gedrehten Modultischreihen durchgeführt. 
 
Ergebnis: Bei beiden Fahrtrichtung und beiden Modultischausrichtungen kann kein 
Sonnenlicht zum Kraftfahrer auf der Stichstraße gelenkt werden, Kraftfahrerblendung 
ist nicht möglich. 
 
Aus Sicht des Unterzeichners ist gegen die Errichtung der PV-Freiflächenanlage 
Karwill mit dem geplanten Modullayout nichts einzuwenden. 
 
 

 
 
  
Diese gutachterliche Stellungnahme wurde nach bestem Wissen und Gewissen an-
gefertigt. 
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Anhang 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Bild 1: Übersicht der geplanten PV-Anlage Karwill (rote Kontur) mit den untersuch-

ten Blickpunkten A und B auf der Stichstraße 
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Bild 2: Monatlicher Sonnenstand (Sonnenhöhe und -richtung) für Seyboldsdorf-

Karwill mit -Flächen zur Bewertung der Vorbeifahrt eines Kfz an der PV-
Anlage auf der Stichstraße 

 
 Quelle des Sonnenstandsdiagramms: www.stadtklima-stuttgart.de 

Copyright: © Lohmeyer GmbH & Co. KG, Karlsruhe 2007 
 
  : Blickpunkt bei Markierung A, Fahrtrichtung Süd, Modultischausrichtung 
         Ost-West 
  : Blickpunkt bei Markierung A, Fahrtrichtung Süd, Drehung der Modul- 
    tischausrichtung um 30° im Uhrzeigersinn 
  : Blickpunkt bei Markierung B, Fahrtrichtung Nord, Modultischausrichtung 
         Ost-West 
  : Blickpunkt bei Markierung B, Fahrtrichtung Süd, Drehung der Modul- 
    tischausrichtung um 30° im Uhrzeigersinn 

http://www.stadtklima-stuttgart.de/
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G u t a c h t e r l i c h e  S t e l l u n g n a h m e 
G50/2022 

zur Frage der eventuellen Blend- und Störwirkung von Straßennutzern 
durch eine bei Seyboldsdorf-Karwill zu installierende Photovoltaikanlage 

 
(Diese Stellungnahme besteht aus 7 Seiten 
und einem Anhang mit weiteren 4 Seiten) 

 
 
 
1 Sachverhalt 
Die BürgerEnergie Niederbayern e.G., Landshuter Str. 16 in 84051 Essen-
bach/Oberahrain, hat ein in Genehmigungsplanung befindliches Solarpark-Projekt 
bei Vilsbiburg übernommen. Die Stadt Vilsbiburg hatte dazu ein Blendgutachten von 
der Fa. Zehndorfer Engineering in 9073 Klagenfurt eingeholt. Der Gutachter Zehn-
dorfer hatte in seinem Gutachten ZE21070-EE vom 25. 5. 2022 „Analyse der Blend-
wirkung der Solarpark Karwill, Seyboldsdorf“, zur Verhinderung von Blend- und Stör-
wirkungen für Anwohner in Karwill vorgeschlagen, die Modulreihen um 30° im Uhr-
zeigersinn zu verdrehen. Zur Vermeidung der Blendung für Autofahrer, die die süd-
lich an der PV-Anlage vorbeiführende Straße (Hochstraße) zwischen Seyboldsdorf 
und Thalham befahren, schlug Herr Zehndorfer vor, die PV-Anlage am südlichen Teil 
der Ostgrenze über eine Länge von ca. 60 m mit einem Sichtschutz zu versehen. 
Nach Vorlage dieses Gutachtens stellte sich heraus, dass es auch die Besorgnis 
gibt, dass Nutzer der Stichstraße, die von der Hochstraße in Richtung Haubenberg 
führt, durch die PV-Anlage geblendet werden könnten. Der Unterzeichner hatte in 
seiner für die BürgerEnergie Niederbayern e.G. erarbeiteten Stellungnahme 
G48/2022 vom 2. 11. 2022 festgestellt, dass Kraftfahrerblendung auf der Stichstraße 
durch die PV-Anlage nicht möglich ist. 
 
Mittlerweile hat sich das Modullayout für die geplante PV-Anlage nochmals geändert; 
die PV-Fläche wurde leicht verändert, die Höhen der Modulober- und -unterkante 
wurden verringert, die Module werden im südöstlichen Teil der PV-Fläche um 15° 
nach Süden geneigt. Diese Modifikationen des Layouts ändern nichts an den in der 
Stellungnahme G48/2022 festgestellten Ergebnissen. 
 
Die BürgerEnergie Niederbayern e.G. hat den Unterzeichner am 7. 12. 2022 beauf-
tragt, zusätzlich zu untersuchen, ob der von Herrn Zehndorfer vorgeschlagene Sicht-
schutz auch nach den beschriebenen Änderungen noch notwendig ist. Diese Frage 
wird in vorliegender Stellungnahme behandelt. 
 
 
 

mailto:hmeseberg@t-online.de
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2 Beschreibung der Örtlichkeit 
Die PV-Anlage wird auf einer bisher landwirtschaftlich genutzten Fläche errichtet. Die 
Fläche hat eine etwa rechteckige Form mit den Abmessungen ca. 115 m x 230 m, 
s. Bild 1 im Anhang. Das Gelände steigt von Nord nach Süd kontinuierlich von 481 m 
bis auf 498 m an (Höhen gemäß zur Verfügung gestelltem Höhenplan). Die geplante 

Modulneigung  beträgt im südöstlichen Teil der PV-Anlage nunmehr 15° nach Süd. 
Im übrigen Teil der Anlage bleibt die Modulneigung bei 20°, s. die Bilder 1 und 2. Die 
Grenze zwischen den Modulen mit verschiedener Neigung ist in Bild 1 durch die gel-
be Linie dargestellt. Modulober- und -unterkante befinden sich 1,98 m bzw. 0,8 m 
(anstatt 3,10 m bzw. 1,00 m) über der Geländeoberkante; die Ausrichtung der Modul-
reihen bleibt bei einer Drehung um 30° im Uhrzeigersinn. 
 
Die Hochstraße führt unmittelbar südlich an der PV-Anlage vorbei. Bei Markierung 1 
(s. Bild 1) liegt die Fahrbahnoberkante der Straße auf 497 m und steigt bis Markie-
rung 2 auf 498 m leicht an. Bis zur Vorbeifahrt an der PV-Anlage in westlicher Rich-
tung bleibt die Fahrbahnoberkante auf 498 m. Der Fahrtrichtungswinkel beträgt in 
Fahrtrichtung West bei Markierung 1 und bis zur Vorbeifahrt an der PV-Anlage ca. 
268°; in Fahrtrichtung Ost liegt der Fahrtrichtungswinkel bei ca. 90,5°. (Nord: 
0°/360°). Die Fahrbahnoberkante der Hochstraße liegt auf etwa gleicher Höhe wie 
die jeweils benachbarte Südgrenze der Anlagenfläche. 
 
 
3 Beschreibung der eventuell von PV-Anlagen ausgehenden Blend- und 

Störwirkungen für Kraftfahrer 
Unter Blendung versteht man eine vorübergehende Funktionsstörung des Auges, 
die, ganz allgemein ausgedrückt, durch ein Übermaß an Licht hervorgerufen wird. 
Liegt eine messbare Beeinträchtigung der Sehleistung vor, spricht man von physio-
logischer Blendung, wird die Blendwirkung dagegen subjektiv als unangenehm, 
störend oder ablenkend empfunden, ohne dass eine messbare Beeinträchtigung der 
Sehleistung vorhanden ist, liegt psychologische Blendung vor. Sind die Leucht-
dichten des Umfeldes so groß, dass das visuelle System nicht mehr in der Lage ist, 
auf diese zu adaptieren, handelt es sich um Absolutblendung, sonst um Adaptati-
onsblendung. Weiterhin differenziert man zwischen direkter Blendung, die durch 
eine Lichtquelle selbst ausgelöst wird, und indirekter Blendung, die durch das Re-
flexbild einer Lichtquelle erzeugt wird. 
 
Die bei Tageslicht am häufigsten auftretende Blendung wird von der Sonne verur-
sacht. Befindet sich die Sonne im zentralen Gesichtsfeld eines Beobachters, tritt Ab-
solutblendung auf, bei der man nicht mehr in der Lage wäre, z.B. ein Kfz sicher zu 
führen, da im Gesichtsfeld des Autofahrers keine Kontraste mehr erkennbar sind. 
Dieser sehr gefährlichen Situation entzieht man sich, indem die Sonne gegenüber 
dem Auge durch eine Sonnenblende bzw. Jalousie oder durch eine Hand abgeschat-
tet wird. Das Aufsetzen einer Sonnenbrille hilft hier kaum, da dadurch nicht nur die 
Intensität des Sonnenlichtes, sondern auch die Helligkeiten aller anderen Objekte im 
Gesichtsfeld herabgesetzt werden. 
 
Häufig wird das Licht der Sonne auch durch glänzende Objekte ins Auge eines Be-
trachters gespiegelt: Wasseroberflächen, Fensterfronten von Gebäuden, verglaste 
Treibhäuser. Gegenüber der direkten Sonnenblendung ist bei dieser indirekten Blen-
dung die tatsächliche Blendgefahr geringer: 
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1. Das reflektierte Sonnenlicht hat immer eine geringere Intensität als das direk-
te Sonnenlicht, es kommt selten zu einer Absolutblendung, sondern meist „nur“ 
zu Adaptationsblendung; d.h., die Helligkeitskontraste sind zwar verringert und 
die Wahrnehmung von Objekten wird erschwert, aber selten so stark, dass ver-
kehrsgefährdende Situationen entstehen. 
 
2. Die Blendwirkung durch reflektierende Objekte ist zeitlich und örtlich sehr be-
grenzt, während die Sonnenblendung über längere Zeit auf den Menschen ein-
wirken kann. 

 

Ob Blendung auftritt, ist sehr stark vom Winkel , gebildet von der Blickrichtung eines 
Beobachters und der Verbindungslinie Auge des Beobachters - blendende Lichtquel-
le (z.B. Auge des Kraftfahrers zur PV-Anlage), abhängig. Bei Nacht nimmt die Blen-
dempfindlichkeit B proportional mit dem reziproken Wert des Winkelquadrats ab: 

B  1/². Bei Nacht wird physiologische Blendung deshalb nur in einem Winkelbe-

reich  ± 30°, bezogen auf die Blickrichtung, berücksichtigt; Licht aus größeren Win-
keln liefert keinen nennenswerten Betrag zur Blendung. Bei Tageslicht hat man an-
dere Verhältnisse: Die Gesamthelligkeit ist um mehrere Zehnerpotenzen höher als 
bei Nacht. Die evtl. blendenden Objekte werden nicht wie bei Nacht gegen eine meist 
lichtlose Umgebung gesehen, sondern die Umgebung hat ebenfalls eine gewisse 
Helligkeit. Diese beiden Unterschiede führen dazu, dass tagsüber Blendungseffekte 
eher selten auftreten. Die reziprok quadratische Abhängigkeit der Blendung vom 

Winkel  gilt auch nicht mehr unbedingt; allerdings nimmt auch bei Tageslicht die 

Blendung deutlich zu, wenn der Blickwinkel  kleiner wird. 
 
Für die Nacht gibt es klare Anforderungen an die Begrenzung der Blendung, die von 
leuchtenden Objekten ausgeht. Für die Bewertung von Blend- oder anderen visuellen 
Störeffekten, die von Bauwerken oder anderen technischen Anlagen bei Tageslicht 
erzeugt werden, gibt es überhaupt keine Regelwerke oder Vorschriften. Deshalb ist 
man hier auf Einzelfallbetrachtungen und -entscheidungen angewiesen. 
 

Der Blickwinkel  ist bei Tageslicht weniger kritisch zu sehen als bei Nacht. Bei Ta-

geslicht liefert störendes Licht aus Winkeln  > 20° keinen merklichen Beitrag zur 
Blendung und kann außer Betracht bleiben. Störendes Licht aus einem Winkelbe-

reich 10° <  =  20° kann u.U. eine moderate Blendung erzeugen. I.a. kann man 
Blendung wie oben beschrieben durch leichtes Zur-Seite-Schauen oder „Ausblen-
den“ der störenden Lichtquelle vermeiden. Dieser Winkelbereich sollte aber bei einer 
Blendungsbewertung mit in Betracht gezogen werden. Kritischer sind Blickwinkel  

5°    10°, und besonders kritisch Winkel   5°, wenn also die störende Lichtquel-
le direkt im Gesichtsfeld des Beobachters liegt. Ein Kraftfahrer hat nicht mehr die 
Möglichkeit, diese Lichtquelle „auszublenden“: Er muss die vor ihm liegende Straße 
und dessen Umgebung beobachten und alle Licht- und sonstigen Signale sowie die 
Anzeigeinstrumente im Kfz eindeutig erkennen können. Deshalb kann man in sol-
chen Situationen seinen Blick nicht beliebig zur Seite richten, um einem evtl. vorhan-
denen Blendreflex auszuweichen 1). 
 
 

                                                 
1
) Im o.a. Gutachten Zehndorfer wird das Blendrisiko für Blickwinkel  ≤ 15° berechnet. Die Berech-

nung für  ≤ 20° stellt eine kritischere Bewertung des Blendrisikos dar. 
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Bei allen Situationen, in denen evtl. eine Blendgefahr besteht, ist jedoch zu berück-
sichtigen, dass sich die Sonne ebenfalls im Blickfeld des Beobachters befindet und 
das direkte Sonnenlicht gleichzeitig mit dem Blendreflex auf den Beobachter ein-
wirkt. 
 
Um eine Aussage über die Blendwirkung einer PV-Freiflächenanlage machen zu 
können, muss im Zweifelsfall unter Beachtung des Blickwinkels die Beleuchtungs-
stärke (Lichtintensität) der Blendlichtquelle ins Verhältnis zur Beleuchtungsstärke der 
Sonne gesetzt werden. 
 
 
4 Blend- und Störpotential der geplanten PV-Anlage für Kraftfahrer 
4.1 Sehbedingungen eines Kraftfahrers 
Um die evtl. von der PV-Anlage ausgehende Blendung zu bewerten, ist es zunächst 
notwendig, die Wahrscheinlichkeit dafür zu ermitteln, dass von der Anlage reflektier-
tes Licht in die Blickrichtung eines Kraftfahrers gelangt. Ist eine gewisse Wahrschein-
lichkeit gegeben, muss die Intensität des reflektierten, ins Auge des Vorbeifahrenden 
gerichteten Lichts ermittelt werden. Das Blendrisiko insgesamt ergibt sich aus der 
Bewertung der Wahrscheinlichkeit des Auftretens und der Intensität des ins Auge 
eines Vorbeifahrenden reflektierten Sonnenlichts. 
 
Die Wahrscheinlichkeit des Auftretens eines Blendrisikos kann mithilfe eines so ge-
nannten Sonnenstandsdiagramms ermittelt werden. Bild 3 zeigt das Sonnenstands-
diagramm für Karwill in Form eines Polardiagramms. Die roten Linien zeigen den 

Sonnenstand (Sonnenhöhe  und Azimut ) für den 15. Tag jedes Monats in Abhän-
gigkeit von der Uhrzeit an. Die Darstellung erfolgt für die Mitteleuropäische Zeit 
(MEZ) ohne Berücksichtigung der Mitteleuropäischen Sommerzeit (MESZ). Die Uhr-
zeit ist durch blaue und grüne Punkte gekennzeichnet. 
 

Zunächst muss der im Raum liegende Blickwinkel  zwischen Kraftfahrer und PV-

Anlage ermittelt werden.  ergibt sich aus folgender Formel: 
 

cos  = cos  · cos  · cos  (1) 
 
Die in dieser Formel genannten Winkel müssen gemäß den Sehbedingungen für be-
stimmte Situationen der Vorbeifahrt von Kraftfahrern an der PV-Anlage ermittelt wer-
den. 
 
Die Berechnungen wurden für die Sehbedingungen eines Lkw-Fahrers durchgeführt, 
die hinsichtlich einer Sonnenlichtreflexion ins Fahrerauge kritischer anzusehen sind 
als die Bedingungen für einen Pkw-Fahrer: Die maximale Augenhöhe eines Lkw-
Fahrers beträgt ca. 2,40 m, die mittlere Augenhöhe eines Pkw-Fahrers ca. 1,12 m; 
deshalb kann eine PV-Anlage vom höher sitzenden Lkw-Fahrer u.U. zeitlich eher und 
auf größere Entfernungen gesehen werden, wodurch theoretisch die Sonnenlichtre-
flexion zum Kraftfahrer erhöht werden kann. Es kann angenommen werden, dass der 
Fahrer bei einer Fahrt auf einer Straße normalerweise auf einen Punkt auf der Fahr-
bahn blickt, der etwa 50 m vor ihm liegt. Daraus ergibt sich mit der mittleren Augen-

höhe eines Lkw-Fahrers hF von 2,40 m ein vertikaler Winkel  von ca. - 2,9° (Blick 

leicht nach unten). Dieser Winkel  wurde bei den weiteren Berechnungen zugrunde 
gelegt. 
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4.2 Auswertung mittels des Sonnenstandsdiagramms 

 ist der horizontale Winkel zwischen der momentanen Fahrtrichtung  und der hori-

zontalen Blickrichtung  Kraftfahrerauge - bestimmter Punkt der PV-Anlage. Fährt ein 

Kfz an der PV-Anlage vorbei, ändert sich ständig die Blickrichtung  des Kraftfahrer-

auges zur Anlage und damit auch der Winkel . 
 
Damit Sonnenlicht in Richtung Kraftfahrerauge reflektiert werden kann, muss der ver-

tikale Blickwinkel des Kraftfahrerauges  dem vertikalen Winkel des von den Solar-

modulen reflektierten Lichts  entsprechen:  = -  (wenn  abwärts gerichtet ist, 

muss  aufwärts gerichtet sein und umgekehrt). 
 
Für bestimmte Punkte der Annäherung eines Kfz an die bzw. Vorbeifahrt an der PV-

Anlage werden nun mittels google earth die Winkel , ,  bestimmt, dann wird nach 

obiger Formel (1) der Winkel  berechnet. Mit den weiteren Parametern Modul-

tischausrichtung, Neigung der Module  = 15° und dem vertikalen Winkel  werden 

dann die trigonometrischen Berechnungen zur Ermittlung des Sonnenazimuts  und 

der vertikalen Sonnenhöhenwinkel  durchgeführt, unter denen das Sonnenlicht auf 
die PV-Module fallen müsste, damit das reflektierte Licht ins Auge eines Kraftfahrers 
fallen kann. 
 

Die Ergebnisse der Berechnungen für  und  werden in das Sonnenstandsdia-
gramm für Karwill eingetragen. Da die Berechnungen für die gesamte Fläche der PV-
Anlage von einem festen Beobachterstandort aus durchgeführt werden, stellen die 

ermittelten /-Werte Flächen in Form von geschlossenen Polygonzügen dar, die im 

Folgenden als -Flächen bezeichnet werden. Haben diese -Flächen Schnittpunkte 
mit den roten Sonnenstandslinien, fällt Sonnenlicht ins Auge eines Kraftfahrers; die 
dazugehörigen Jahres- und Tageszeiten können aus dem Polardiagramm abgelesen 
werden. Bei fehlenden Schnittpunkten ist keine Sonnenlichtreflexion zum Kraftfahrer 
möglich. 
 
 
4.3 Zeitliche Wahrscheinlichkeit der Sonnenlichtreflexion ins Auge eines 

Kraftfahrers bei Fahrten auf der Hochstraße 
Im o.a. Gutachten Zehndorfer wurde auf S. 14 empfohlen, zum Schutz des Straßen-
verkehrs östlich und westlich von der Anlage einen Sichtschutz zu installieren. In vor-
liegender Stellungnahme wird untersucht, ob dieser Sichtschutz auch nach den in 
Abschnitt 2 beschriebenen Änderungen, insbesondere der auf 15° reduzierten Mo-
dulneigung im südöstlichen Teil der PV-Anlage, noch notwendig ist. Demzufolge 
müssen die Untersuchungen nur für diesen südöstlichen Teil der PV-Anlage durch-
geführt werden. 
 
 
4.3.1 Fahrtrichtung West 
Für diese Fahrtrichtung wurden als Blickpunkte eines Kraftfahrers die Markierungen 
1 und 2 gewählt. Da sich ab Markierung 2 die Fahrtrichtung und der Blickwinkel des 
Kraftfahrers zur PV-Anlage nicht ändern, sind die Ergebnisse für Markierung 1 und 2 
repräsentativ für die gesamte Vorbeifahrt an der PV-Anlage in dieser Fahrtrichtung. 

Die -Flächen sind in Bild 3 in grüner bzw. blauer Farbe eingezeichnet. Beide -Flä-
chen fallen fast zusammen und haben Schnittpunkte mit den Sonnenstandslinien; 
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Sonnenlicht kann von der PV-Anlage im Zeitraum Ende April bis Ende August gegen 
18 Uhr zu einem Kraftfahrer auf der Hochstraße reflektiert werden. Der Blickwinkel 
des Kraftfahrers zum reflektierenden Bereich der PV-Anlage liegt zwischen 4° und 
15° und damit teilweise im besonders blendkritischen Bereich. Die Blendwirkung en-
det erst ab Markierung 3, weil erst ab diesem Punkt der Blickwinkel des Kraftfahrers 
zur PV-Anlage 15° überschreitet. Die Zeit, die ein mit Tempo 60 fahrender Kraftfahrer 
für die Befahrung des Abschnitts zwischen Markierung 1 und Markierung 3 (Abstand 
ca. 325 m) benötigt, beträgt 19,5 Sekunden. Diese lange Einwirkzeit des von der PV-
Anlage reflektierten Sonnenlichts auf den Kraftfahrer in Verbindung mit dem teilweise 
kleinen, blendkritischen Blickwinkel des Kraftfahrers zur PV-Anlage führt dazu, dass 
eine die Verkehrssicherheit auf der Hochstraße beeinträchtigende Kraftfahrerblen-
dung zu erwarten ist, die verhindert werden muss. Zu Abhilfemaßnahmen s. Ab-
schnitt 4.4. 
 
 
4.3.2 Fahrtrichtung Ost 
Für diese Fahrtrichtung wurde als Blickpunkt eines Kraftfahrers die Markierung 4 ge-
wählt, die wieder repräsentativ für die Vorbeifahrt eines Kraftfahrers an der PV-

Anlage in dieser Fahrtrichtung ist. Die -Fläche für Markierung 4 ist in Bild 3 in 
schwarzer Farbe eingetragen. Sie liegt unterhalb der roten Sonnenstandslinien, so-
gar außerhalb des Polardiagramms und hat keine Schnittpunkte mit den Sonnen-
standslinien. Sonnenlicht kann gemäß der Erläuterungen in Abschnitt 4.2 zu keinem 
Zeitpunkt von der PV-Anlage zu einem Kraftfahrer reflektiert werden, der in Fahrtrich-
tung Ost an der PV-Anlage vorbeifährt; Kraftfahrerblendung tritt in dieser Fahrtrich-
tung nicht auf. 
 
Dieser Sachverhalt gibt die Tatsache wieder, dass ein Kraftfahrer, der auf die um 30° 
gegen den Uhrzeigersinn gedrehten PV-Module blickt, überwiegend nur die Modul-
rückseiten sieht und dass das Sonnenlicht immer über den Kraftfahrer hinweg reflek-
tiert wird. 
 
 
4.4 Abhilfemaßnahme zur Vermeidung der Kraftfahrerblendung 
Zur Vermeidung der Kraftfahrerblendung wird vorgeschlagen: Der Zaun an einem 
Teil der östlichen und der südlichen PV-Grenze wird mit einem dunklen Kunststoff-
gewebe ausgerüstet, das nicht mehr als 30 % Transmission besitzt. Der Blendschutz 
auf dem Zaun ist in Bild 1 durch die grünen Linien dargestellt. Die Länge des Blend-
schutzes von der Südostecke des Zauns in Richtung Nord, parallel zur Stichstraße in 
Richtung Haubenberg (Straßenname ebenfalls Haubenberg), beträgt ca. 55 m und 
entlang des gesamten Zauns an der südlichen Grenze der PV-Anlage, parallel zur 
Hochstraße, ca. 120 m. Da die Augenhöhe des Kraftfahrers bis zu 2,40 m oberhalb 
der Fahrbahnoberkante liegt, von der Fahrbahnoberkante der Hochstraße bzw. von 
der Zaunlinie aus das PV-Gelände aber sowohl in Richtung Westen als auch in Rich-
tung Norden abfällt, genügt die Anbringung des Kunststoffgewebes auf dem Zaun in 
einer Höhe von 0,80 m (Modulunterkante) bis zu einer maximalen Höhe von 2,20 m, 
um die Sonnenlichtreflexion in Richtung Kraftfahrer auf der Hochstraße zu verhin-
dern. 
 
Der Unterzeichner hat das o.a. Kunststoffgewebe (s. Bild 4) lichttechnisch geprüft 
und zum Einsatz an mehreren anderen PV-Anlagen empfohlen; in einem Fall wird es 
seit ca. 5 Jahren problemlos an einer Autobahn eingesetzt. Sollte dieses Kunststoff-



Stellungnahme G50/2022 vom 17. 1. 2023 zur Frage der eventuellen Blend- und Störwirkung von 
Straßennutzern durch eine bei Seyboldsdorf-Karwill zu installierende Photovoltaikanlage 7 
 

 

netz nicht verfügbar sein, kommt als Alternative z.B. das in Bild 5 gezeigte Kunst-
stoffnetz infrage, das etwa die gleichen Eigenschaften hat wie das geprüfte Kunst-
stoffnetz. 
 
Der Blendschutz kann auch durch eine Hecke entlang der grünen Linien realisiert 
werden oder durch eine Bepflanzung des Zaunes mit Efeu. Da aber die Pflanzhöhe 
der Hecke üblicherweise 0,60 m bis 1 m beträgt und eine Efeubepflanzung anfangs 
nicht blickdicht ist, muss trotzdem zunächst das Kunststoffgewebe installiert werden, 
das dann entfernt werden kann, wenn die Hecke/Efeubepflanzung bis zur Höhe von 
2,2 m blickdicht ist. 
 
 
5 Zusammenfassung 
Es wurde untersucht, ob von der geplanten PV-Anlage Karwill nach Änderung des 
Modullayouts Blendwirkungen für Kraftfahrer auftreten, die die südlich der PV-Anlage 
vorbeiführende Hochstraße befahren. Ergebnis: In Fahrtrichtung West ist eine ver-
kehrsgefährdende Blendung eines Kraftfahrers auf der Hochstraße nicht auszu-
schließen. Als Abhilfemaßnahme wird vorgeschlagen, den Zaun an einem Teil der 
östlichen PV-Grenze und entlang der südlichen PV-Grenze (s. Bild 1) in einer Höhe 
von 0,80 m bis 2,20 m mit einem Kunststoffgewebe zu versehen, das nicht mehr als 
30 % Transmission besitzt. Alternativ kommt eine dauerhafte Realisierung des Sicht-
schutzes durch eine Hecke oder eine Efeubepflanzung infrage, das zunächst trotz-
dem zu installierende Kunststoffgewebe kann entfernt werden, wenn die He-
cke/Efeubepflanzung bis zur Höhe von 2,2 m blickdicht ist. 
 
Nach Durchführung der vorgeschlagenen Blendschutzmaßnahme ist aus Sicht des 
Unterzeichners gegen die Errichtung der PV-Freiflächenanlage Karwill mit dem ge-
planten Modullayout nichts einzuwenden. 
 
 

 
 
  
Diese gutachterliche Stellungnahme wurde nach bestem Wissen und Gewissen an-
gefertigt. 
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Anhang 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Bild 1: Übersicht der geplanten PV-Anlage Karwill (rote Kontur) mit den untersuch-

ten Blickpunkten 1 bis 4 auf der Hochstraße 
 

Gelbe Linie: Grenze zwischen Modulen mit Neigung  nach Süd von 20° (im 
Norden) und 15° 
Grüne Linien: Bereich des Zaunes, der mit einem Blendschutz versehen 
werden muss 
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Bild 2: Layout der geplanten PV-Anlage Karwill 
 
 Grün markierter Bereich: Modulneigung nach Süd 15°; übriger Bereich: 20° 
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Bild 3: Monatlicher Sonnenstand (Sonnenhöhe und -richtung) für Seyboldsdorf-

Karwill mit -Flächen zur Bewertung der Vorbeifahrt eines Kfz an der PV-
Anlage auf der Hochstraße 

 
 Quelle des Sonnenstandsdiagramms: www.stadtklima-stuttgart.de 

Copyright: © Lohmeyer GmbH & Co. KG, Karlsruhe 2007 
 
  : Blickpunkt bei Markierung 1, Fahrtrichtung West 
  : Blickpunkt bei Markierung 2, Fahrtrichtung West 
  : Blickpunkt bei Markierung 3, Fahrtrichtung Ost 
 

http://www.stadtklima-stuttgart.de/
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Bild 4: Untersuchtes Kunststoffgewebe der Fa. Evios Energy Systems GmbH 

Maßstab: ca. 1:2 
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Bild 5: Untersuchtes Kunststoffgewebe, Lieferant Fa. evia Verkehrstechnik 

GmbH/ACCURA NTV KG 
Maßstab: ca. 1:2 
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Beurteilung der geplanten Freiflächen-Photovoltaikanlage „Solarpark Karwill“  
anhand der Kriterien für Freiflächen-Photovoltaikanlagen im Außenbereich der Stadtgebiet Vilsbiburg  
nach dem am 10.05.2021 durch den Stadtrat beschlossenen Kriterienkatalog 
 
Ausschlusskriterien (Kriterium 1) 
 

1. Sichtbarkeit / Landschaftsbild 

Nicht erlaubt sind Freiflächen-Photovoltaikanlagen: 
in der in der Nähe von denkmalgeschützten 
oder besonders positiv prägenden Gebäu-
den. 

nicht vorhanden in Sichtbeziehung zur Anlage  

bei erheblicher Störung des Orts-, Kultur- 
und Landschaftsbildes, vor allem von unter 
besonderem gesetzlichen Schutz stehenden 
Gebieten sowie weithin sichtbaren, das 
Landschaftsbild prägenden, wertvollen 
Landschaftsteilen sowie Landschaftsteilen, 
die der Naherholung dienen. 

nicht vorhanden im Umfeld der Anlage  

zur Wahrung von Sicht störenden Einflüssen 
sind ein geeigneter Abstand bzw. kompen-
sierende landschaftsbauliche Maßnahmen 
zu ergreifen (siehe dazu auch weitergehende 
Definition in Punkt 2.) 
 

Sichtbeziehungen zu Gebäuden werden in Punkt 2 be-
trachtet. 
Landschaftsbild 
Landschaftlich hat die PV-Anlage keinen erheblich stö-
renden Einfluss auf das Landschaftsbild. 
Durch die topographische Lage der Anlage auf einen 
leicht nord-westlich abfallenden Geländerücken ist diese 
von nur sehr wenigen Standpunkten aus sichtbar. Der 
Blick von der Hochstraße in das Alpenpanorama wird 
durch die Anlage nicht gestört, da sich diese im Rücken 
des Betrachters befindet und leicht nach Norden abfällt. 
Die Anlage wird bestmöglich mit einer Eingrünung von 
allen Seiten in die Landschaft eingebunden. 
Im Südosten wird ein Rastplatz außerhalb des Zauns 
geschaffen, der durch eine hohe Aufenthaltsqualität die 
reizvolle Blickbeziehung nach Vilsbiburg im Vilstal mit 
Alpenpanorama für die Öffentlichkeit erlebbar machen 
soll. 

 

 

Fachliche Anmerkung zum „Anbindegebot an Siedlungen“ gemäß Landesentwicklungsprogramm (LEP):  
Das Innenministerielle Schreiben (IMS) hierzu vom Jahr 2009 wurde durch das von 2011 aufgehoben: Hier wurde das „Anbindegebot“ 
herausgenommen (Anlagen: IMS 2009, IMS 2011). 
 
 
Abwägungskriterien (Kriterien 2 bis 9) 
 

2. Störung für Gebäude mit Wohnnutzung 

Freiflächen-Photovoltaikanlagen dürfen für Gebäude mit Wohnnutzung optisch keine wesentlichen Störun-
gen auslösen. Dies wird erreicht z.B. durch: 
eine am Standort geeignete Kombination aus 
Abstand und landschaftsbaulichem Sicht-
schutz. 
 

Die Anlage ist aufgrund ihrer topographischen Lage nur 
von wenigen Standpunkten aus sichtbar. Durch eine ent-
sprechende Eingrünung wird die Anlage bestmöglich in 
das Landschaftsbild eingebunden.  
Im Bereich des direkten Nachbarn im Westen (Abstand 
Wohnhaus zu den Modulen 50 m) werden besondere 
Sichtschutzmaßnahmen ergriffen, um die Sichtbarkeit der 
Anlage für den Nachbarn auf ein Minimum zu reduzieren.  
An der Westseite des Planungsgebietes wird ein Grün-
streifen mit einer Breite von 15 – 35 m freigelassen und 
als blühende Ausgleichsfläche angelegt. 
Eine bereits bestehende Eingrünung mit Bäumen wird 
nach Süden im Bereich der Gebäude erweitert und ver-
hindert eine Sichtbeziehung mit der Anlage (vgl. beigeleg-
ten Höhenschnitt mit entsprechendem Sichtbereich).  
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Anschließend an diese Baumgruppe werden über die 
komplette Läge der Anlage Hecken gepflanzt. 
Eine Blendung des Nachbarn wird durch die Drehung der 
Module um 30° nach Osten ausgeschlossen, gemäß des 
zwischenzeitlich erarbeiteten Blendschutzgutachtens.  
Durch die bereits bestehenden immergrünen Gehölze im 
Norden gibt es bereits heute keine direkte Sichtbeziehung 
der Gebäude (Abstand 260 m) zu der Anlage. Dennoch 
werden die Ränder der Anlage zusätzlich eingegrünt. 
 

Der Abstand zu Wohngebäuden soll dabei 
mindestens 100 m entsprechen. 
 

Es gibt nur ein Anwesen in einem Abstand von unter  
100 m. Entsprechende Sichtschutzmaßnahmen sind be-
reits oben beschrieben. 
 

 

Der Bau in Sichtbeziehung zur Wohnbebau-
ung ist auch ohne Abstand und/oder Sicht-
schutz möglich, wenn die betroffenen Eigen-
tümer ihr Einverständnis damit schriftlich 
erklären. 
 

Durch entsprechende Eingrünung gibt es keine direkte 
Sichtbeziehung zu Wohnbebauungen, wie bereits oben 
beschrieben. 

 

Der Stadtrat behält sich Einzelfallentschei-
dungen vor. 
 

-  

 
 

3. Landwirtschaftliche Qualität der Böden 

Der Bau von Photovoltaik-Anlagen soll nicht zu einer Verknappung qualitativ besonders hochwertiger land-
wirtschaftlicher Flächen führen. Daher wird vorsorglich folgendes festgelegt: 
Auf landwirtschaftlichen Flächen, die in den 
digitalen Bodenschätzkarten (Reichsboden-
schätzung) zum hochwertigsten Viertel der 
Ackerböden des Stadtgebietes gehören, 
sollten Photovoltaik-Anlagen vermieden wer-
den. 
 

Laut Bodenschätzung  liegen die Bodenpunkte der Fläche 
zwischen 45 und 49 (Quelle: 
https://geoportal.bayern.de/bayernatlas/). Aufgrund einer 
Wortmeldung in der Stadtratssitzung am 04.04.2022 wird 
ergänzt, dass kleinflächig (ca. 765 m²) etwas in der Mitte 
der Fläche auch die Ackerzahl 51 vorliegt. Somit liegen 
die Flächen 10 - 16 Punkte deutlich unter 61 Punkten 
(Grenze für das hochwertigste Viertel der Ackerböden). 
Außerdem ist die Fläche keine Ackerboden sondern Dau-
ergrünland. 
 

 

Liegen die Böden in der höherwertigen 
Hälfte des Stadtgebietes, ist eine Abwägung 
vorzunehmen. 
 

Die Fläche gehört nicht zur höherwertigen Hälfte der Bö-
den im Stadtgebiet.  
Laut Bodenschätzung liegen die Bodenpunkte der Fläche 
zwischen 45 und 49 (Quelle: 
https://geoportal.bayern.de/bayernatlas/). Aufgrund einer 
Wortmeldung in der Stadtratssitzung am 04.04.2022 wird 
ergänzt, dass kleinflächig (ca. 765 m²) etwas in der Mitte 
der Fläche auch die Ackerzahl 51 vorliegt. Somit liegen 
die Flächen 2 - 8 Punkte unter 53 Punkten (Grenze für 
die höherwertige Hälfte der Ackerböden).  
Fazit: 
Es werden keine qualitativ besonders hochwertigen land-
wirtschaftlichen Flächen in Anspruch genommen. 

 

 

Bekannt ist hierzu der Durchschnittswert des Stadtgebietes – diese sogenannte „Ackerzahl“ liegt derzeit bei 53 (Angabe vom Finanzamt 
Landshut, Januar 2021: diese Werte unterliegen einer sehr niedrigen Schwankung). Nicht bekannt ist der Grenzwert zum oberen Viertel: 
Als Schätzwert für die Grenze zum höherwertigsten Viertel wird – nach Rücksprache mit dem Amt für Landwirtschaft – die Ackerzahl 61 
angesetzt. 
 
 

Fachlicher Hintergrund: 
Das Amt für Landwirtschaft (AELF) Landshut sowie das Büro Linke und Kerling (Landschaftsarchitekten) empfehlen, hier „das hochwer-
tigste Viertel der Ackerböden des Landkreises“ nicht zu verwenden und die höherwertige Hälfte nur bedingt. Somit hätte man eine 
Relation bzw. einen Anteil, den man (bedingt) ausschließt. Auf Nachfrage beim Vermessungsamt Landshut sowie - von dort empfohlen 
- beim Finanzamt Landshut wurden von diesem Werte der Stadt Vilsbiburg vermittelt, aus denen ein Durchschnittswert für diese ermit-
telt werden konnte: Ackerzahl 53. Hinsichtlich der Entscheidung, entweder die „Digitalen Bodenschätzkarten“ (Angabe als „Acker- zahl) 
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oder die „Landwirtschaftliche Standorterkundung“ heranzuziehen, verweist das AELF auf die höhere fachliche Instanz, die Landesan-
stalt für Landwirtschaft (LfL). Die LfL (Frau Halama, E- Mail dazu liegt vor) empfiehlt, die Digitalen Bodenschätzkarten zu verwenden, da 
diese laufend von den Vermessungsämtern bzw. den Finanzämtern (Stelle für Bodenschätzung) aktualisiert werden und Rechtskraft 
besitzen, während die Landwirtschaftliche Standorterkundung (mit Angabe der „Bodenkennwerte“) aus den 1970er Jahren stammt und 
niemals Rechtskraft erhalten hat. Zudem verfügt die Stadt mit ihrem Geoinformationssystem-Programm über einen Zugang zur Digita-
len Bodenschätzkarte, während die Landschaftliche Standorterkundung in jedem Einzelfall gesondert angefragt werden muss. 
 
 
 

4. Hanglagen 

Die jeweilige Hanglage der zur Bebauung mit Freiland-PV-Anlagen vorgesehenen Grundstücke muss als 
Kriterium nicht explizit berücksichtigt werden, auch nicht bei nördlicher Ausrichtung, aus folgenden Gründen: 
Die Ausdehnung bzw. Dichte der PV-Module 
auf der Fläche kann auch positiv bzw. auflo-
ckernd auf das Landschaftsbild wirken, wenn 
die Flächen zwischen den Modulreihen ent-
sprechend gestaltet werden. 
 

Es ist artenreiches Grünland zwischen den Modulreihen 
geplant, was zu einer Bereicherung des Landschaftsbildes 
in einer an Blühflächen armen Agrarlandschaft beiträgt. 
Dies bewirkt zudem sehr positive Effekte für den Arten-
schutz, wie bereits in Studien, zum Beispiel von bne 
(https://www.bne-online.de/de/news/detail/studie-
photovoltaik-biodiversitaet/), gezeigt wurde. Eine extensi-
ve Bewirtschaftung der Fläche mittels Schafbeweidung ist 
hingegen vorgesehen. Eine intensivere Nutzung für land-
wirtschaftliche oder gärtnerische Zwecke  wird durch ge-
nehmigungsrechtliche Vorgaben begrenzt.  

 

Gleiches bezüglich der Dichte gilt für eine 
mögliche Nutzung dieser Freiflächen für 
landwirtschaftliche oder gärtnerische Zwecke 
(Begriff „Agro-Fotovoltaik“, wo Flächen zwi-
schen oder unter Modulen im Sinne einer 
Doppelnutzung fungieren). 
 

Die flächige Ausdehnung kann hier nicht als 
Negativargument herangezogen werden, da 
diese bereits durch die Begrenzung in Punkt 
8 berücksichtigt wird. 
 

-  

Die wirtschaftliche Betrachtung bzw. eine 
mögliche geringere Rentabilität, die eine 
nördlich geneigte Fläche im Vergleich zu 
einer ebenen oder südlich geneigten mit sich 
bringen kann, obliegt dem Betreiber der An-
lage bzw. dem Nutzer des Grundstücks. 
 

Die leichte nördliche Neigung des Geländes stellt keinen 
nennenswerten Nachteil auf die Wirtschaftlichkeit der 
Anlage dar. Durch den Netzverknüpfungspunkt an der 
vorhandenen Mittelspannungsleitung hat die Fläche einen 
großen Vorteil, da dies derzeit der größte Engpass für die 
Realisierung neuer Anlagen zur Erzeugung erneuerbarer 
Energien darstellt. 

 

 

5. Natur- und Artenschutz-Verträglichkeit 

Der Projektentwickler muss im Vorfeld eines 
Bauleitplanverfahrens nachweisen, wie die 
Fläche nach Inbetriebnahme gepflegt wer-
den wird, einschließlich des Abflusses von 
Regenwasser, falls notwendig. Dies muss 
möglichst so erfolgen, dass die Arten-vielfalt 
auf den Flächen gefördert wird. 

Auf die Festsetzungen im Bebauungsplan wird verwiesen: 
Die Pflege der Flächen erfolgt durch eine 1- bis 2-schürige 
Mahd (Mahdzeitpunkt Mitte Juni bis Mitte Juli und Ende 
September), je nach Aufwuchsmenge. Das Mähgut ist 
umgehend aus der Fläche zu entfernen und fachgerecht 
zu entsorgen. Ein Mulchen der Fläche ist nicht zulässig. 
Düngung und der Einsatz von Pflanzenschutzmitteln sind 
untersagt. Alternativ ist eine Schafbeweidung möglich. 
Alle planlich festgesetzten Wiesenflächen sind als exten-
sive Wiesen mit charakteristischem Arteninventar zu ent-
wickeln, dauerhaft zu unterhalten und entsprechend o. g. 
Vorgaben zu pflegen.  
Das Regenwasser wird auf dem Grundstück versickert. 

 

Orientierung bietet dabei das gemeinsame 
Papier der bayerischen Umweltverbände. 
Es empfiehlt eine extensive Pflege der Flä-
chen, z. B. mit Schafbeweidung oder Mahd. 
Ackerflächen können mit Heudrusch nah 
gelegener, artenreicher Wiesen oder Wild-
pflanzen-Saatgut aus regionaler Produktion 
eingesät werden. Weitere Hinweise hierzu 
sind im Anhang festgehalten. Die Stadt Vils-
biburg wird diesen Anhang ggf. bei Bedarf 

Wie vor, wird auf die Festsetzungen im Bebauungsplan 
verwiesen 
Es wird in den Festsetzungen und in der Begründung 
ergänzt, dass die Übertragung von Heudrusch alternativ 
ausgeführt werden kann. 

 



 4 von 6 
 
 
 

 

aktualisieren und dazu auch den Austausch 
mit Experten suchen. 
Bis zum 15. Juni eines Kalenderjahres soll 
keine Mahd erfolgen. 

Auf die Festsetzungen im Bebauungsplan wird verwiesen: 
Die Pflege der Flächen erfolgt durch eine 1- bis 2-schürige 
Mahd (Mahdzeitpunkt Mitte Juni bis Mitte Juli und Ende 
September), je nach Aufwuchsmenge. 

 

 

Erläuterung / Konkretisierung der Vorgaben hinsichtlich: 

Der Projektierer muss die Umzäunung der 
Anlage so gestalten, dass sie Natur- und 
Artenschutz fördert. Hierfür können bei-
spielsweise Naturzäune, bestehend aus 
heimischen Gehölzen, eine Möglichkeit dar-
stellen. Die Umzäunung der Anlage muss 
eine Durchlässigkeit für Kleintiere gewähr-
leisten. 
 

Es erfolgt die Anlage von naturnahen Hecken und Ge-
hölzstrukturen aus heimischen Gehölzen im Westen, Nor-
den, Süden und Osten. Zum Schutz elektrischer Anlagen 
kann auf dem Bau einer Umzäunung nicht verzichtet wer-
den. Diese Umzäunung wird aber so ausgeführt, dass 
eine Durchlässigkeit für Kleinsäuger gewährleistet wird. 
Es wird ein großmaschiger Zaun verwendet oder in re-
gelmäßigen Abständen Durchlassöffnungen geschaffen. 
 

 

Die Aufständerung der Solaranlagen sollte 
ausreichend Platz vom Boden bis zur Unter-
kante der Solar-Module betragen, damit 
Tiere darunter durchwandern können. Als 
Richtwert gelten 80 Zentimeter Abstand, 
damit z.B. Schafe problemlos zur Pflege der 
Flächen eingesetzt werden können. 
 

Der Abstand der Aufständerung der Solaranlagen vom 
Boden bis zur Unterkante der Solar-Module beträgt 80 
Zentimeter. 

 

Die Fläche unterhalb der Photovoltaik-
Module sollte im Sinne einer ökologisch ori-
entierten und artenschutzfördernden Bewirt-
schaftung gepflegt werden. Dies beinhaltet 
den Verzicht auf chemisch-synthetische 
Pflanzenschutzmittel und auf Gülle oder 
andere Düngemittel. 
 

Auf die Festsetzungen im Bebauungsplan wird verwiesen: 
Düngung und der Einsatz von Pflanzenschutzmitteln sind 
untersagt. Alle planlich festgesetzten Wiesenflächen sind 
als Extensiv-Wiesen mit charakteristischem Arteninventar 
zu entwickeln, dauerhaft zu unterhalten und entsprechend 
o. g. Vorgaben zu pflegen. Es wurde in den Festsetzun-
gen und in der Begründung ergänzt, dass die Übertragung 
von Heudrusch alternativ ausgeführt werden kann. 

 

Die Pflege der Fläche muss so gestaltet 
sein, dass verschiedene Arten von einheimi-
schen (Blüh-)Pflanzen und Insekten (wie 
Bienen) sich dort ansiedeln können. Die 
Flächen können beispielsweise mit Heu-
drusch nah gelegener, artenreicher Wiesen 
oder Wildpflanzen-Saatgut aus regionaler 
Produktion eingesät werden. 
 

Die Pflege der Fläche muss mit einer me-
chanischen Mahd oder Schafbeweidung 
erfolgen. Die Flächen sollten möglichst ab-
schnittsweise gemäht werden (nicht die 
komplette Fläche an einem Tag). 
 

Auf die Festsetzungen im Bebauungsplan wird verwiesen: 
Die Pflege der Flächen erfolgt durch eine 1- bis 2-schürige 
Mahd (Mahdzeitpunkt Mitte Juni bis Mitte Juli und Ende 
September), je nach Aufwuchsmenge. Ein Mulchen der 
Fläche ist nicht zulässig. Alternativ ist eine Schafbewei-
dung möglich, welche auch angedacht ist. 

 

Die Mahd muss zeitlich so erfolgen, dass 
zuvor ein Abblühen der Blühpflanzen mög-
lich ist. Allerdings sind Unkräuter, die sich 
nachteilig auf benachbarte, landwirtschaftli-
che Flächen auswirken (z.B. Disteln, o.ä.) 
ggfs. mechanisch vor dem Samenflug in 
einer früheren Mahd zu beseitigen. 
 

Auf die Festsetzungen im Bebauungsplan wird verwiesen: 
Die Pflege der Flächen erfolgt durch eine 1- bis 2-schürige 
Mahd (Mahdzeitpunkt Mitte Juni bis Mitte Juli und Ende 
September), je nach Aufwuchsmenge. Als Ergänzung zur 
angedachten Schafbeweidung wird eine mechanische 
Pflege zur Beseitigung von den von den Schafen gemie-
dener Pflanzen durchgeführt. 

 

Die Möglichkeit, Bienenkästen oder eine 
Imkerei auf der Anlage zu unterhalten, muss 
geprüft und bei Möglichkeit umgesetzt wer-
den.  
 

Es wird in den Hinweisen durch Text auf der Planungskar-
te ergänzt, dass Bienenkästen in der Anlage aufgestellt 
werden können. Der zukünftige Betreiber gewährt bereits 
heute in seinen Anlagen das Aufstellen von Bienenkästen.  

 

Die Ausgleichsflächen, die der Projektierer Es wurde eine Ausgleichsfläche mit einer Gesamtfläche  



 5 von 6 
 
 
 

 

vorweisen muss, müssen sich sinnvoll in das 
lokale Ökosysteme einfügen. 
 

von 4.244 m² innerhalb des Geltungsbereiches festgelegt. 
Die Untere Naturschutzbehörde hat diesbezüglich keine 
Stellungnahme zum Verfahren abgegeben. Daher wird 
Einverständnis mit der Planung angenommen und davon 
ausgegangen, dass sich die Ausgleichsflächen sinnvoll in 
lokale Ökosysteme einfügen. 

Die Anlage muss so gestaltet werden, dass 
Rebhühner, Wachteln und Wildtiere nicht 
maßgeblich in ihrem Lebensraum einge-
schränkt werden. Gegebenenfalls müssen 
Wildkorridore vorgesehen werden. 

Es erfolgt die Anlage von naturnahen Hecken aus heimi-
schen Gehölzen und Bäumen im Westen, Osten, Norden 
und Süden. Die Umzäunung wird so gewählt, dass eine 
Durchlässigkeit für Kleintiere und Niederwild gewährleistet 
wird (wie bereits oben beschrieben). Zudem werden durch 
die rechteckige und vergleichsweise kleinflächige Ausbil-
dung der Anlage die umgebenden Ackerflächen zwar 
unterbrochen, aber es bleiben noch ausreichend zusam-
menhängende Ausweichlebensräume für Wildtiere im 
Umfeld erhalten, sodass nicht von einer maßgeblichen 
Einschränkung des Lebensraums für Rebhühner, Wach-
teln und Wildtieren ausgegangen wird. 

 

 

6. Regionale Wertschöpfung / Wahrung kommunaler Interessen 

Bürger an der Finanzierung der Anlage zu 
beteiligen ist wünschenswert. 
 

Bürger können sich sogar am Eigentum beteiligen, da die 
Anlage zwischenzeitlich durch eine Bürgerorganisation 
betrieben wird. Eine Beteiligung steht allen interessierten 
Bürgern offen. 

 

Die Gewerbesteuereinnahmen sollen annä-
hernd zu 100% (so hoch wie es das Steuer-
recht zulässt) der Stadt Vilsbiburg zukom-
men, d.h. der Betriebssitz soll so weit als 
möglich in das Gemeindegebiet gelegt wer-
den. Darüber ist ein städtebaulicher Vertrag 
zu schließen, der auch Verkaufsfälle erfasst. 
 

Eine Aufteilung zwischen Betriebssitze der Genossen-
schaft und des Anlagenstandortes erfolgt gemäß rechtli-
chen Vorgaben. Der erwirtschaftete Gewinn fließt zurück 
an die beteiligten Bürger. Allerdings werden nach § 29 
Gewerbesteuergesetz 90% der Gewerbesteuer an die 
Standortkommune, also die Stadt Vilsbiburg, gezahlt wer-
den müssen. 

 

Die beiden letztgenannten Punkte sind wünschenswert, nicht verpflichtend, sie wirken sich positiv auf die Gesamtbewertung bei der 
Abwägung aus. 
 
  

Es ist eine Rückbauverpflichtung zu über-
nehmen – das Baurecht wird nur auf Zeit und 
nur für diesen Zweck geschaffen. 
 

Auf die Festsetzungen im Bebauungsplan wird verwiesen: 
Nach Aufgabe der Energieerzeugung wird eine landwirt-
schaftliche Folgenutzung festgeschrieben. Es obliegt wei-
terhin der Verwaltung, einen entsprechenden städtebauli-
chen Vertrag abzuschließen, der die Rückbauverpflich-
tung regelt. 

 

Sämtliche Kosten der Bauleitplanung trägt 
der Antragsteller, inklusive der Verwaltungs-
leistungen, die nach Stundenaufwand abge-
rechnet werden. 
 

Sämtliche Kosten der Bauleitplanung werden durch den 
Antragsteller, inklusive der Verwaltungsleistungen, die 
nach Stundenaufwand abgerechnet werden, übernom-
men. 

 

Die Wahrung kommunaler Interessen regelt 
ein städtebaulicher Vertrag. Dies umfasst u. 
a. die Verpflichtung des Projektentwicklers 
zum Rückbau nach Ablauf der Betriebslauf-
zeit, die verbindliche Formulierung von As-
pekten der Projektausgestaltung, sowie 
Sanktionsmöglichkeiten bei Nichteinhaltung 
von Vertragsgegenständen. 
 

Es obliegt der Verwaltung, einen entsprechenden städte-
baulichen Vertrag abzuschließen, der die Wahrung der 
kommunalen Interessen regelt. 

 

 
 

7. Netzanbindung 

Die Anbindung der Freiflächen-
Photovoltaikanlagen an das Stromnetz soll 

Die Anbindung der Freiflächen-Photovoltaikanlagen an 
das Stromnetz erfolgt per Erdverkabelung, direkt an der 
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per Erdverkabelung erfolgen. Eine Anbin-
dung an eine Oberleitung muss im Bedarfs-
fall geprüft werden. 
 

Fläche. Eine Leitungsverlegung über andere Grundstücke 
ist nicht notwendig. 

 
 

8. Begrenzung des jährlichen Zubaus an Freiflächen-Photovoltaik 

Im Außenbereich des Gemeindegebiets der 
Stadt Vilsbiburg können je Kalenderjahr 
Solarparks mit einer Gesamtfläche von 10 
Hektar (es zählt der Geltungsbereich des 
Bebauungsplanes) errichtet werden. 
 

Der Planungsumgriff beinhaltet eine Gesamtfläche von 
knapp 3,7 ha. Im selben Jahr (2020, vor Aufstellung des 
Kriterienkatalogs, so, dass dieser nicht verbindlich für 
die Planung ist) erfolgte auch der Aufstellungsbeschluss 
für den Solarpark Gaindorf mit einer Fläche von circa 6,9 
ha, ebenfalls vor Aufstellung des Kriterienkataloges. Die 
Planung für den Solarpark Gaindorf wird jedoch derzeit 
aufgrund eines ablehnenden Stadtratsbeschlusses nicht 
weiterverfolgt, sodass die Gesamtfläche von 10 Hektar je 
Kalenderjahr deutlich unterschritten wird. 

 

Liegen Anträge über mehr Fläche vor, ent-
scheidet das Gremium über eine sinnvolle 
Begrenzung. 
 

Es obliegt dem politischen Gremium, über eine sinnvolle 
Begrenzung zu entscheiden. 

 

Der maßgebende Zeitpunkt ist der Aufstel-
lungsbeschluss des Stadtrates für den B-
Plan (siehe dazu Erläuterung von Seiten des 
Bauamtes: letzter Punkt der Präambel). 
 

Der Aufstellungsbeschluss erfolgte am 10.02.2020, also 
vor Aufstellung des Kriterienkatalogs, so dass dieser 
nicht verbindlich für die Planung ist. 

 

Flächen, die von Seiten der Stadt Vilsbiburg 
errichtet oder beauftragt werden, tragen zu 
dieser Obergrenze nicht bei. 
 

Laut Auskunft der Stadtverwaltung, Frau Eder, erfolgten 
im Kalenderjahr 2020 neben Solarpark Karwill und Solar-
park Gaindorf keine weiteren Aufstellungsbeschlüsse für 
Solarparks. 

 

 
 

9. Einzelfallentscheidung und Ortsbesichtigung 

Das Gremium führt in jedem Fall eine Orts-
besichtigung durch. 
 

Eine Ortsbesichtigung wurde durchgeführt.   

Die Öffentlichkeit kann daran teilnehmen. 
Der Termin wird in der Tagesordnung zur 
Sitzung bekannt gemacht. 
 

Die Öffentlichkeit konnte daran teilnehmen.  

Der Maßgebende Zeitpunkt ist der Aufstel-
lungsbeschluss des Stadtrates für den B-
Plan (siehe dazu Erläuterung von Seiten des 
Bauamtes: letzter Punkt der Präambel). 
 

Der Aufstellungsbeschluss erfolgte am 10.02.2020, vor 
Aufstellung des Kriterienkatalogs. 

 

Das Gremium behält sich Einzelfallentschei-
dungen in allen Punkten vor. 
 

  

 
 
 
Legende 
 
 Kriterium erfüllt 
  
 Kriterium weitgehend erfüllt 
  
 Kriterium nur bedingt erfüllt 
  
 Ausschlusskriterium: das Kriterium wird nicht erfüllt  
 
 


